
Stadtverwaltung Eisenach Eisenach, 02.06.2008
Oberbürgermeister

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur 45. Sitzung des Stadtrates  der Stadt Eisenach am Freitag, dem
20. Juni 2008, um 16.00 Uhr, im Saal 13, EG, Verwal tungsgebäude, Markt 22 (Ein- und
Ausgang über Badergasse), mit folgender ergänzter T agesordnung ein:

I. Öffentlicher Teil

1) Eröffnung und Begrüßung
2) Einwohnerfragestunde
3) Mitteilungen des Oberbürgermeisters
4) Genehmigung der Niederschrift über die 44. Sitzung am 29. Mai 2008 – öffentlicher Teil
5) Wahl eines stimmberechtigten Mitgliedes sowie eines stellvertretenden stimmberechtigten

Mitgliedes des Jugendhilfeausschusses der Stadt Eisenach
6) 12. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Eisenach

hier: Beratung und Beschlussfassung
7) Verwaltungskostensatzung der Stadt Eisenach

hier: Einbringung
8) Bestellung der Mitglieder für den Ausländerbeirat gemäß § 10 der Hauptsatzung der Stadt

Eisenach
9) Grundsatzbeschluss „ZOB Eisenach“

(Die Beschlussvorlage wird schnellstmöglich nachger eicht!)
10) 6. Änderungssatzung zur Satzung über das Erheben von Straßenausbaubeiträgen (SAB) der

Stadt Eisenach
hier: Beratung und Beschlussfassung

11) Grundstück Karlstraße 33/35, Flur 55, Flurstück 5139/1, Entlassung aus dem Sanierungsge-
biet und Löschung des Sanierungsvermerkes

12) Erhebung von Bearbeitungsentgelten für Kaufverträge, Erbbaurechtsverträge und weitere
grundstücksbezogene Regelungen (Maßnahme Haushaltssicherungskonzept)

13) Zweite Erhöhung der Grundstückspacht (Nutzungsentgelt) für Garagengrundstücke der Stadt
Eisenach (Kernstadt und Ortsteile) (Maßnahme Haushaltssicherungskonzept)

14) Jahresabschluss 2006 des Eigenbetriebs Stadtwerke Eisenach
15) Erneuerung der Adam-Opel-Straße, 1. BA

hier: Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 497.475,00 € in der Haushaltsstelle
63000.96015

16) Antrag der DIE LINKE.-Stadtratsfraktion – Akteneinsicht
17) Antrag der CDU-Stadtratsfraktion – Antrag auf Prüfung eines Verwaltungsvorganges durch

die Kommunalaufsicht
18) Antrag der SPD-Stadtratsfraktion - Überführung Privatgrab des ehemaligen Oberbürger-

meisters Karl Hermann in ein Ehrengrab
19) Brücke über die Hörsel / Mühlhäuser Straße

hier: überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle  63380.96030
(Die Beschlussvorlage wird schnellstmöglich nachger eicht!)

20) Anfragen

Die Einladung zum Tagesordnungspunkt 19 erfolgt gem äß § 35 Abs. 2 ThürKO wegen
Dringlichkeit unter Verkürzung der Ladungsfrist.

II. Nichtöffentlicher Teil

Protokollbestätigungen
Gesellschaftsangelegenheit

Doht
Oberbürgermeister



Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

03.06.2008 778-45/2008 5 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

01.6 10 24 01

Betreff

Wahl eines stimmberechtigten Mitgliedes sowie eines  stellvertretenden
stimmberechtigten Mitgliedes des Jugendhilfeausschu sses der Stadt Eisenach

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Wirtschafts-, Land- und
Forstwirtschaftsausschuss

Schul-, Sport- und Kulturausschuss

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Rechnungsprüfungsausschuss

Jugendhilfeausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 18.06.2008

Stadtrat 20.06.2008 5 öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



I. Beschlussvorschlag

Der Stadtrat der Stadt Eisenach wählt:

1. Herrn/Frau ......................................... zum stimmberechtigten Mitglied des Jugendhilfeausschusses
der Stadt Eisenach.

2. Herrn/Frau ......................................... zum stellvertretenden stimmberechtigten Mitglied des
Jugendhilfeausschusses der Stadt Eisenach.

II. Begründung

Gemäß § 3 Abs. 1 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Eisenach gehören unter anderem dem
Jugendhilfeausschuss als stimmberechtigte Mitglieder zwei Personen an, die auf Vorschlag der in der
Stadt Eisenach wirkenden und anerkannten Jugendverbände vom Stadtrat gewählt werden.

Laut § 3 Abs. 5 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Eisenach ist für jedes stimmberechtigte Mitglied
von der entsendenden Stelle ein Stellvertreter zu benennen.

1. Aufgrund des Rücktritts von Frau Nicole Päsler v on ihrer Funktion als Vorsitzende des
Stadtjugendrings wird die Nachbesetzung eines stimm berechtigten Mitgliedes im
Jugendhilfeausschusses notwendig. 

Der Stadtjugendring Eisenach e.V. schlägt als stimm berechtigtes Mitglied Herrn Steve Hemleb
vor.

2. Frau Elvira Felsberg ist derzeit stellvertretend es stimmberechtigtes Mitglied im
Jugendhilfeausschuss. Der Stadtjugendring Eisenach e.V. schlägt hier eine Änderung bei der
Besetzung des stellvertretenden stimmberechtigten M itgliedes vor.

Als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied wi rd vom Stadtjugendring Eisenach e.V Frau
Manuela Hohmann benannt.

Doht
Oberbürgermeister



12. Änderungssatzung zur Hauptsatzung -Beratung und Beschlussfassung- Seite: 4
AZ:  30/ 10 20 01 - rö

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

26.05.2008 779-45/2008 6 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 30/20 30/ 10 20 01

Betreff

12. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Eisenach
hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 18.06.2008

Stadtrat 20.06.2008 6 öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle: 03000.65500  Ausgaben Haushaltsstelle : 91210.80700

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 594/97 Beschluss-Nr.: 0003/99 Beschluss-Nr.: 0015/99 Beschluss-Nr.: 0214/2000

Beschluss-Nr.: 0262/2000 Beschluss-Nr.: 0324/2001 Beschluss-Nr.: 0403/2001 Beschluss-Nr.: 0404/2001

Beschluss-Nr.: 0620/2002 Beschluss-Nr.: 0785/2004 Beschluss-Nr.: 0035/2004 Beschluss-Nr.: 0614/2008



12. Änderungssatzung zur Hauptsatzung -Beratung und Beschlussfassung- Seite: 5
AZ:  30/ 10 20 01 - rö

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:
Der Stadtrat beschließt:

Die 12. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Eisenach.

II. Begründung

Es wird auf die Begründung zu TOP 9 öffentlicher Teil der 44. Sitzung des Stadtrates vom 29.05.2008
verwiesen.

Der Beschluss der 12. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Eisenach bedarf gem. § 20 I Satz 4
ThürKO der Mehrheit aller Mitglieder des Stadtrates.

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Anlagen und Verteiler

Die Anlage, Entwurf der 12. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Eisenach, ist den
Stadtratsunterlagen der 44. Sitzung des Stadtrates vom 29.05.2008 unter TOP 9 öffentlicher Teil zu
entnehmen.

-alle Stadtratsmitglieder-
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AZ:  30/ 10 20 02 - rö

12. Änderungssatzung vom .......................... zur Hauptsatzung der Stadt
Eisenach

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 Satz 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16.08.1993 (GVBl. S.
501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt
geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 23.12.2005 (GVBl. S. 446), hat der Stadtrat der
Stadt Eisenach in seiner Sitzung am                     folgende 12. Änderungssatzung zur
Hauptsatzung der Stadt Eisenach beschlossen:

§ 1
Änderung der Satzung

Der § 7 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Eisenach vom 04.03.1997 (Thüringer
Allgemeine Nr. 72 v. 26.03.1997, Eisenacher Presse - Thüringische Landeszeitung Nr.
72 v. 26.03.1997), zuletzt geändert durch 11. Änderungssatzung vom 18.03.2008
(Thüringer Allgemeine Nr. 69 v. 22.03.2008, Eisenacher Presse - Thüringische
Landeszeitung Nr. 69 v. 22.03.2008), wird wie folgt geändert:

1. Buchst. c) wird wie folgt geändert:

Die Worte „sowie Abschluss von Zinssicherungsvereinbarungen“ werden gestrichen.

2. Nach Buchst. c) wird ein neuer Buchst. d) wie fo lgt eingefügt:

"d) Abschluss nachfolgend aufgelisteter derivater Finanzierungsinstrumente zur
Optimierung von Konditionen sowie zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken
bestehender Verträge mit Banken, wobei die Summe der Abschlüsse 25 % des
Kreditvolumens der Stadt Eisenach nicht übersteigen darf:

1. Swap
2. Forward-Swap
3. Cap
4. Floor
5. Collar
6. Forward-Darlehen,“

3. Die ehemaligen Buchst. d) und e) werden zu den neuen Buchst. e) und f).

§ 2
In - Kraft - Treten

Diese 12. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Eisenach, den
Stadt Eisenach

-Siegel-

Matthias Doht
Oberbürgermeister



Verwaltungskostensatzung -Einbringung- Seite: 7
AZ:  30/ 10 20 02 - rö

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

02.06.2008 780-45/2008 7 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 30 30/ 10 20 02

Betreff

Verwaltungskostensatzung der Stadt Eisenach
hier: Einbringung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 18.06.2008

Stadtrat 20.06.2008 7 öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : verschiedene
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Verwaltungskostensatzung -Einbringung- Seite: 8
AZ:  30/ 10 20 02 - rö

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:
Der Stadtrat beschließt:

Der Stadtrat nimmt den Entwurf der Verwaltungskostensatzung der Stadt Eisenach zur Kenntnis und
verweist ihn zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss.

II. Begründung

Mit Wirkung vom 01.04.2006 wurde das Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG) grundlegend
überarbeitet, die Thüringer Allgemeine Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) mit Wirkung vom
01.06.2007 entsprechend angepasst. Damit ergab sich die Notwendigkeit, die Verwaltungskostensatzung
entsprechend zu ändern, ggf. neu zu fassen.

Auf dieser Basis stellte der Gemeinde- und Städtebund Thüringen (GStB) Ende 10/2007 eine neue
Mustersatzung für eine Verwaltungskostensatzung zur Verfügung, welche aus Gründen der
Rechtssicherheit vor Neufassung einer eigenen Verwaltungskostensatzung abgewartet wurde. Textlich
folgt nun der beigefügte Entwurf grundlegend dieser Mustersatzung des GStB.

Die Kostengegenstände sowie die zugehörigen Bemessungsgrundlagen und Kostensätze in der Anlage –
Kostenverzeichnis Teil A- folgen im Wesentlichen der ThürAllgVwKostO i.d.z.Zt. gültigen Fassung, sofern
diese auf die Satzung anwendbar ist. Dies hat folgenden Grund:

Nach Ziff. 2.2.3 der Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Bedarfszuweisungen nach § 24
ThürFAG (ThürStAnz 08/1998 S. 326) i.d.z. Zt. gültigen Fassung wird für die Gewährung von
Bedarfszuweisungen zum Haushaltsausgleich vorausgesetzt, dass Verwaltungsgebühren nach den
zulässigen Höchstsätzen erhoben werden. Als zulässige Höchstsätze gelten lt. Erl. 4) zu Ziff. 2.2.3 der
vorg. VW-Vorschrift die Gebühren dann, wenn sie den Gebühren der Thüringer Allgemeinen
Verwaltungskostenordnung entsprechen (Anm.: mit In – Kraft – Treten des ThürFAG v. 20.12.07 (GVBl.
S. 259) gilt § 27 anstelle des § 24 ThürFAG).

Die restlichen, überwiegend im Teil B verankerten, Kostengegenstände sowie zugehörigen
Bemessungsgrundlagen und Kostensätze entsprechen im Wesentlichen der z. Zt gültigen
Verwaltungskostensatzung der Stadt Eisenach.

Die Rechtsaufsichtsbehörde, welcher der Entwurf zur Vorprüfung zugeleitet wurde, erhebt keine
rechtlichen Bedenken. Ein entsprechendes Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde ist beigefügt.

Der Entwurf der Verwaltungskostensatzung der Stadt Eisenach soll nach Beratung im Haupt- u.
Finanzausschuss in der nächsten Sitzung des Stadtrates zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Anlagen und Verteiler
- Entwurf der Verwaltungskostensatzung der Stadt Eisenach
- Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde v. 05.05.2008

-alle Stadtratsmitglieder-
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Verwaltungskostensatzung
der Stadt Eisenach vom ..........................

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO-) vom 16.08.1993 (GVBl. S. 501) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 5 des
Gesetzes vom 23.12.2005 (GVBl. S. 446), der §§ 1, 2, 10 und 11 des Thüringer
Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 07.08.1991 (GVBl. S. 285, 329) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 17.12.2004 (GVBl. S. 889), sowie des Thüringer
Verwaltungskostengesetzes (ThürVwKostG) vom 23.09.2005 (GVBl. S. 325), hat der
Stadtrat der Stadt Eisenach in der Sitzung am                     die folgende
Verwaltungskostensatzung beschlossen:

§ 1
Verwaltungskostenpflichtige öffentliche Leistungen

(1) Die Stadt Eisenach erhebt aufgrund dieser Verwaltungskostensatzung in Verbindung
mit dem jeweils gültigen Kostenverzeichnis für individuell zurechenbare öffentliche
Leistungen im eigenen Wirkungskreis Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen).
(2) Verwaltungskostenpflicht besteht auch, wenn ein auf Vornahme einer öffentlichen
Leistung gerichteter Antrag zurückgenommen wird oder sich auf andere Weise erledigt.
(3) Verwaltungskosten sowie Benutzungsgebühren die nach anderen, insbesondere
städtischen, Rechtsvorschriften erhoben werden bleiben von dieser Satzung unberührt.
(4) Behörde im Sinne dieser Satzung ist jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung wahrnimmt.
(5) Öffentliche Leistungen sind

1. Amtshandlungen; eine Amtshandlung ist jede mit Außenwirkung in Ausübung
hoheitlicher Befugnisse vorgenommene Handlung; sie liegt auch dann vor, wenn
ein Einverständnis der Behörde, insbesondere eine Genehmigung, Erlaubnis oder
Zustimmung, nach Ablauf einer bestimmten Frist aufgrund einer Rechtsvorschrift
als erteilt gilt,

2. Überwachungsmaßnahmen, Prüfungen und Untersuchungen sowie
3. sonstige Leistungen, die im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen

Verwaltungstätigkeit erbracht werden.
(6) Individuell zurechenbar sind insbesondere öffentliche Leistungen, die

1. beantragt, sonst willentlich in Anspruch genommen oder zugunsten des
Leistungsempfängers erbracht werden oder

2. aufgrund des Verhalten einer Person oder des von einer Person zu vertretenden
Zustands einer Sache im öffentlichen Interesse erbracht werden; bei
Überwachungshandlungen, Prüfungen und Untersuchungen gilt dies nur, wenn
die öffentliche Leistung nicht ausschließlich auf eine allgemeine behördliche
Informationsgewinnung gerichtet ist.

§ 2
Sachliche Verwaltungskostenfreiheit

(1) Verwaltungskostenfrei sind
1. a) Überwachungsmaßnahmen aufgrund eines Verdachts oder einer Beschwerde

oder
b) Stichprobenkontrollen, bei denen der zu Überwachende ausschließlich nach
dem Zufallsprinzip ausgewählt wird, wenn kein Verstoß, gegen eine
Rechtsvorschrift festgestellt wird,

2. einfache mündliche oder schriftliche Auskünfte; dies gilt nicht für Auskünfte aus
Registern und Dateien,

3. die Erteilung von Bescheiden über öffentlich-rechtliche Geldforderungen,
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4. Entscheidungen über die Stundung, den Erlass oder die Erstattung öffentlich-
rechtlicher Geldforderungen,

5. Entscheidungen über die Festsetzung von Entschädigungen aus öffentlichen
Mitteln,

6. Entscheidungen über Anträge auf Geldleistungen, wie Unterstützungen oder
Zuwendungen,

7. öffentliche Leistungen im Rahmen eines bestehenden oder früheren öffentlich-
rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses,

8. Entscheidungen über Gegenvorstellungen und Aufsichtsbeschwerden,
9. öffentliche Leistungen in Angelegenheiten des Wahlrechts, des Volksbegehrens

und des Volksentscheids sowie
10. Entscheidungen über die Anordnung der sofortigen Vollziehung nach den §§ 80

und 80a Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).
(2) Die Verwaltungskostenfreiheit gilt nicht für den Widerruf oder die Rücknahme einer
Amtshandlung, sofern der Verwaltungskostenschuldner dies zu vertreten hat.

§ 3
Persönliche Gebührenfreiheit

(1) Von der Entrichtung von Verwaltungsgebühren sind befreit:
1. die Bundesrepublik Deutschland sowie die Bundesländer; dies gilt nur, wenn die

Summe der Verwaltungskosten für eine Angelegenheit den Betrag von 500 Euro
nicht übersteigt,

2. Landkreise, Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige kommunale
Körperschaften des öffentlichen Rechts und

3. Kirchen sowie andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, welche
die Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben.

(2) Die persönliche Gebührenfreiheit gilt nicht, wenn
1. die Gebühr Dritten auferlegt oder auf Dritte umgelegt werden kann,
2. die öffentliche Leistung einen Betrieb nach § 26 Abs. 1 der Thüringer

Landeshaushaltsordnung in der Fassung vom 19. September 2000 (GVBL S. 282)
in der jeweils geltenden Fassung oder vergleichbare Betriebe des Bundes oder
der anderen Länder betrifft oder

3. die öffentliche Leistung einen kommunalen Eigenbetrieb nach § 76 der Thüringer
Kommunalordnung in der Fassung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) in der
jeweils geltenden Fassung betrifft, es sei denn, dass der Eigenbetrieb Leistungen
erbringt zu deren Bereitstellung die kommunalen Körperschaften gesetzlich
verpflichtet sind.

(3) Befreiungen und Ermäßigungen, die auf besonderen gesetzlichen Vorschriften
beruhen, bleiben unberührt.

§ 4
Gebühren in besonderen Fällen

(1) Wird ein Antrag aus anderen Gründen als wegen Unzuständigkeit ganz oder teilweise
abgelehnt, wird eine Gebühr bis zu der Höhe erhoben, die für die öffentliche Leistung
vorgesehen ist, mindestens jedoch 20 Euro. Wird der Antrag ausschließlich wegen
Unzuständigkeit der Behörde abgelehnt, so wird keine Gebühr erhoben.
(2) Wird eine Amtshandlung von der Behörde aus Gründen, die der
Verwaltungskostenschuldner zu vertreten hat, zurückgenommen oder widerrufen, so ist
eine Gebühr bis zu der Höhe zu erheben, die für die zurückgenommene oder
widerrufene Amtshandlung im Zeitpunkt der Rücknahme oder des Widerrufs vorgesehen
ist. Ist für eine solche Amtshandlung eine Gebühr nicht vorgesehen oder wäre sie
gebührenfrei, ist eine Gebühr bis zu 2 000 Euro zu erheben. In den Fällen der Sätze 1
und 2 beträgt die Gebühr mindestens 20 Euro. Die Gebühr wird nicht erhoben, wenn der
Verwaltungskostenschuldner die Rücknahme oder den Widerruf nicht zu vertreten hat.
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(3) Wird ein Antrag zurückgenommen oder erledigt er sich auf andere Weise, bevor die
öffentliche Leistung vollständig erbracht worden ist, werden bis zu 75 v.H. der für die
öffentliche Leistung vorgesehenen Gebühr erhoben. Erfolgt die Gebührenberechnung
nach dem Zeitaufwand, wird der bis zur Zurücknahme oder Erledigung des Antrags
entstandene Zeitaufwand zugrunde gelegt. In den Fällen der Sätze 1 und 2 beträgt die
Gebühr mindestens 20 Euro. Hatte die Behörde mit der sachlichen Bearbeitung noch
nicht begonnen oder ist die beantragte öffentliche Leistung gebührenfrei, wird keine
Gebühr erhoben.
(4) Ist eine öffentliche Leistung, für die Verwaltungskosten nicht zu erheben wären,
missbräuchlich veranlasst worden, so wird eine Gebühr bis zu 1 000 Euro erhoben,
mindestens jedoch 20 Euro.
(5) Gebühren, die bei richtiger Behandlung der Sache durch die Behörde nicht
entstanden wären, werden nicht erhoben.

§ 5
Verwaltungskostengläubiger

Verwaltungskostengläubiger ist die Stadt Eisenach.

§ 6
Verwaltungskostenschuldner

(1) Zur Zahlung der Verwaltungskosten ist verpflichtet,
1. wem die öffentliche Leistung individuell zuzurechnen ist,
2. wer die Verwaltungskosten durch eine vor der zuständigen Behörde abgegebene

oder ihr mitgeteilte Erklärung übernommen hat oder
3. wer für die Verwaltungskostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Verwaltungskostenschuldner ist auch, wer als gesetzlicher Vertreter,
Vermögensverwalter oder Verfügungsberechtigter im Sinne der §§ 34 und 35 der
Abgabenordnung infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihm
auferlegten Pflichten veranlasst hat, dass Verwaltungskosten nicht, nicht rechtzeitig oder
nur teilweise erhoben werden können. Dies umfasst auch die infolge der
Pflichtverletzung zu zahlenden Säumniszuschläge.
(3) Mehrere Verwaltungskostenschuldner haften als Gesamtschuldner.
(4) Auslagen, die durch unbegründete Einwendungen oder durch schuldhaftes Verhalten
entstanden sind, hat derjenige zu tragen, der sie verursacht hat.

§ 7
Gebührenbemessung

(1) Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem anliegenden Kostenverzeichnis zur
Verwaltungskostensatzung, das Bestandteil dieser Satzung ist.
(2) Die Gebührenerhebung erfolgt durch Festgebühren, Wertgebühren und
Zeitgebühren.
(3) Festgebühren sind die mit einem bestimmten unveränderlichen Betrag vorgesehenen
Gebühren.
(4) Wertgebühren werden nach dem Wert des Gegenstands, auf den sich die öffentliche
Leistung bezieht, bemessen. Bei der Festsetzung einer Wertgebühr wird der Wert zum
Zeitpunkt der Beendigung der öffentlichen Leistung zugrundegelegt.
(5) Zeitgebühren werden nach dem für die öffentliche Leistung erforderlichen
Zeitaufwand bemessen.

§ 8
Rahmengebühren

Rahmengebühren werden durch einen Mindest- und Höchstsatz bestimmt. Bei
öffentlichen Leistungen, für die in dem Kostenverzeichnis ein Rahmen festgelegt ist, wird
die Gebühr bemessen
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1. nach der Bedeutung, dem wirtschaftlichen Wert oder dem sonstigen Nutzen der
öffentlichen Leistung und

2. nach dem mit der Vornahme der öffentlichen Leistung verbundenen
Verwaltungsaufwand.

§ 9
Pauschgebühren

Die Gebühr für regelmäßig wiederkehrende öffentliche Leistungen kann auf Antrag für
einen im Voraus bestimmten Zeitraum, jedoch nicht für länger als ein Jahr, durch einen
Pauschbetrag abgegolten werden. Bei der Bemessung des Pauschbetrages wird der
geringere Umfang der Verwaltungsarbeit berücksichtigt.

§ 10
Auslagen

(1) Folgende Aufwendungen, die im Zusammenhang mit einer öffentlichen Leistung und
in den Fällen des § 1 Abs. 2 entstehen, werden als Auslagen gesondert erhoben:

1. Entschädigungen für Zeugen, Sachverständige, Dolmetscher oder Übersetzer,
2. Entgelte für Post- und Telekommunikationsleistungen,
3. Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und Zustellungen durch die

Behörde,
4. Vergütungen und andere Aufwendungen für die Ausführung von Dienstgeschäften

außerhalb der Dienststelle,
5. Beträge, die Behörden, Einrichtungen, natürlichen oder juristischen Personen

zustehen sowie
6. Aufwendungen für Ausfertigungen, Abschriften und Kopien, soweit sie auf

besonderen Antrag hergestellt oder aus vom Verwaltungskostenschuldner zu
vertretenden Gründen notwendig wurden.

(2) Die Auslagen werden in der tatsächlich entstandenen Höhe erhoben. Im
Kostenverzeichnis kann bestimmt werden, dass entstandene Auslagen mit der Gebühr
abgegolten sind oder pauschaliert erhoben werden.
(3) Auslagen nach Abs. 1 Nr. 5 werden auch dann erhoben, wenn die
verwaltungskostenerhebende Behörde aus Gründen der Gegenseitigkeit, der
Verwaltungsvereinfachung oder aus ähnlichen Gründen an die andere Behörde,
Einrichtung, natürliche oder juristische Person keine Zahlungen leistet.
(4) Auslagen werden außer in den Fällen des § 2 Abs. 1 auch dann erhoben, wenn die
öffentliche Leistung gebührenfrei ist.
(5) Auslagen, die bei richtiger Sachbehandlung nicht entstanden wären, werden nicht
erhoben. Das Gleiche gilt für Auslagen, die durch die Verlegung eines Termins oder
durch die Vertagung einer Verhandlung entstanden sind, soweit dies nicht dem
Auslagenschuldner zuzurechnen ist.

§ 11
Verwaltungskostenentscheidung

(1) Die Verwaltungskosten werden von Amts wegen festgesetzt. Die Entscheidung über
die Verwaltungskosten soll, soweit möglich, zusammen mit der Sachentscheidung
ergehen.
(2) Aus der Verwaltungskostenentscheidung müssen mindestens hervorgehen:

1. die verwaltungskostenerhebende Behörde,
2. der Verwaltungskostenschuldner,
3. die kostenpflichtige öffentliche Leistung,
4. die als Gebühren und Auslagen zu zahlenden Beträge sowie
5. wo, wann und wie die Gebühren und die Auslagen zu zahlen sind.

(3) Die Verwaltungskostenentscheidung kann mündlich ergehen; sie ist auf Antrag
schriftlich zu bestätigen. Soweit sie schriftlich ergeht oder schriftlich bestätigt wird, sind
auch die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Kosten sowie deren Berechnung
anzugeben.
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(4) Die Verwaltungskostenentscheidung kann vorläufig ergehen, wenn der für die
Ermittlung der Gebühr maßgebende Wert des Gegenstands der öffentlichen Leistung
ungewiss ist. Sie wird geändert oder für endgültig erklärt, sobald die Ungewissheit
beseitigt ist.
(5) Vor der endgültigen Festsetzung der Gebühr kann die Summe der erstattungsfähigen
Auslagen im Sinne des § 10 festgesetzt werden. Gebühren und Auslagen werden dann
jeweils nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 getrennt festgesetzt.

§ 12
Entstehen und Fälligkeit der Verwaltungskostenschul d

(1) Die Gebührenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit dessen Eingang
bei der Behörde, im Übrigen mit der vollständigen Erbringung der öffentlichen Leistung.
Bei Pauschgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Genehmigung des Antrags
nach § 9. Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung
des zu erhebenden Betrages; in den Fällen des § 10 Abs. 3 mit der vollständigen
Erbringung der öffentlichen Leistung.
(2) Die Verwaltungskosten werden mit der Bekanntgabe der
Verwaltungskostenentscheidung an den Verwaltungskostenschuldner fällig.

§ 13
Säumniszuschlag

(1) Werden Gebühren oder Auslagen nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages
entrichtet, so wird für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von
1 v.H. des abgerundeten rückständigen Betrages erhoben, wenn dieser 50 Euro
übersteigt. Ein Säumniszuschlag wird bei einer Säumnis bis zu drei Tagen nicht
erhoben.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Säumniszuschläge, die nicht rechtzeitig entrichtet werden.
(3) Für die Berechnung des Säumniszuschlags wird der rückständige Betrag auf den
nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag abgerundet.
(4) Als Tag, an dem eine Zahlung entrichtet worden ist, gilt

1. bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln an die für den Kostenträger
zuständigen Kasse der Tag des Eingangs, bei Übergabe oder Übersendung von
Schecks jedoch drei Tage nach dem Tag des Eingangs, oder

2. bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der für den
Verwaltungskostengläubiger zuständigen Kasse und bei Einzahlung mit Zahlkarte
oder Postanweisung der Tag, an dem der Betrag der Kasse gutgeschrieben wird.

(5) In den Fällen der Gesamtschuld entstehen Säumniszuschläge gegenüber jedem
säumigen Gesamtschuldner. Insgesamt ist jedoch kein höherer Säumniszuschlag zu
entrichten als entstanden wäre, wenn die Säumnis nur bei einem Gesamtschuldner
eingetreten wäre.

§ 14
Kostenvorschuss, Sicherheitsleistung, Zurückbehaltu ngsrecht

(1) Die Behörde kann bei öffentlichen Leistungen, die auf Antrag vorgenommen werden,
die Zahlung eines Kostenvorschusses und/oder die Leistung einer Sicherheit bis zur
Höhe der voraussichtlich entstehenden Verwaltungskosten verlangen. Unbeschadet des
Satzes 1 kann die Behörde eine öffentliche Leistung, die auf Antrag vorgenommen wird,
davon abhängig machen, dass der Antragsteller keine Verwaltungskostenrückstände für
öffentliche Leistungen des gleichen Sachgebiets hat.
(2) Dem Antragsteller wird eine angemessene Frist zur Zahlung des Vorschusses, zur
Leistung der Sicherheit oder zur Begleichung des Rückstands gesetzt. Die Behörde kann
den Antrag als zurückgenommen behandeln, wenn die Frist nicht eingehalten wird und
der Antragsteller bei der Anforderung des Vorschusses, der Sicherheitsleistung oder des
Rückstands hierauf hingewiesen worden ist.
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(3) Ausfertigungen, Abschriften sowie zurückzugebende Urkunden, die aus Anlass der
öffentlichen Leistung eingereicht worden sind, können bis zur Bezahlung der
angeforderten Verwaltungskosten zurückbehalten werden.

§ 15
Billigkeitsregelungen

(1) Die festsetzende Behörde kann die Verwaltungskosten ermäßigen oder von der
Erhebung absehen, wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des
Verwaltungskostenschuldners oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten erscheint.
(2) Für die Stundung, den Erlass, die Niederschlagung und die Herabsetzung von
Verwaltungskostenforderungen gelten gem. § 15 Abs. 1, Nr. 4, 5 und 6 ThürKAG die §§
163 Abs. 1 (abweichende Festsetzung wegen Unbilligkeit), 222 (Stundung), 227 Abs. 1
(Erlass) und 261 (Niederschlagung) der Abgabenordnung.

§ 16
Vollstreckung

Rückständige Gebühren und Auslagen, die nach dieser Kostensatzung erhoben werden,
unterliegen der Beitreibung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren nach den
Bestimmungen des Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes
(ThürVwZVG) in der Neufassung vom 27.09.1994 (GVBl. S. 1053) in der jeweils
geltenden Fassung.

§ 17
Rechtsbehelf

Gegen die Erhebung von Verwaltungskosten aufgrund dieser Verwaltungskostensatzung
sind die Rechtsbehelfe nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung
gegeben. Durch Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen die Heranziehung zu
Verwaltungskosten nach dieser Satzung wird die Verpflichtung zur Zahlung nicht
aufgehoben.

§18
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils in männlicher und
weiblicher Form.

§ 19
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Verwaltungskostensatzung der Stadt Eisenach vom 26.03.1997
(Thür. Allgemeine Nr. 91 v. 19.04.1997, Nr. 100 v. 30.04.1997; Eisenacher Presse- Thür.
Landeszeitung Nr. 91 v. 19.04.1997, Nr. 100 v. 30.04.1997), zuletzt geändert durch 2.
Änderungssatzung vom 22.12.2003 (Thür. Allgemeine Nr. 6 v. 08.01.2004, Nr. 12 v.
15.01.2004; Eisenacher Presse- Thür. Landeszeitung Nr. 6 v. 08.01.2004, Nr. 12 v.
15.01.2004), außer Kraft.

Stadt Eisenach
Eisenach, den

- Siegel -

Doht
Oberbürgermeister
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Anlage –Kostenverzeichnis- zur Verwaltungskostensat zung der
Stadt Eisenach vom ............................

Teil A

Allgemeine Verwaltungskosten

Nr. Gegenstand Bemessungsgrundl
age

Gebühr/
Auslage
in Euro

Gebühren

1. Allgemeine öffentliche Leistungen
wie Genehmigungen, Anerkennungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen, Gestattungen, Fristverlängerungen und
andere öffentliche Leistungen, soweit in anderen
Rechtsvorschriften weder eine besondere Gebühr
bestimmt noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist

5,00
bis 5 000,00

2. Gebühren nach dem Zeitaufwand

2.1 Gebühren nach Nummer 2 sind zu erheben, wenn für eine
öffentliche Leistung eine Gebührenbemessung nach
Zeitaufwand bestimmt ist
oder
Wartezeiten entstanden sind, die der Kostenschuldner zu
vertreten hat.
Mit diesen Gebühren ist der Zeitaufwand der
Beschäftigten abzugelten, die an der Vornahme der
öffentlichen Leistung direkt beteiligt sind. Somit werden
die Tätigkeiten von z. B. Fahrern, Schreibkräften usw.
nicht gesondert erhoben. Bei Dienstreisen und
Dienstgängen wird die auf die Fahrt entfallende Zeit nicht
berücksichtigt.

2.2 Gebühren für die regelmäßige Tätigkeit

2.2.1 Beamte des höheren Dienstes und vergleichbare
Beschäftigte

je angefangene
 ¼ Stunde 15,00

2.2.2 Beamte des gehobenen Dienstes und vergleichbare
Beschäftigte

je angefangene
 ¼ Stunde 11,50

2.2.3 übrige Beamte/ Beschäftigte je angefangene
 ¼ Stunde 9,00

2.3 Zuschlag zu Nr. 2.2.1 bis 2.2.3 für Tätigkeiten außerhalb
der üblichen Dienststunden

25 v. H. der
Kosten nach 2.2.1

bis 2.2.3 mindestens 15,00
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Nr. Gegenstand Bemessungsgrundl
age

Gebühr/
Auslage
in Euro

3. Auskünfte, Akteneinsicht

3.1 Mündliche oder schriftliche Auskünfte aus amtlichen
Unterlagen, soweit damit ein erheblicher Zeitaufwand
verbunden ist

3.1.1 Feststellungen aus Konten und Akten nach Zeitaufwand
(Pkt. 2.2 bis 2.3)

3.1.2 Schriftliche Auskunft zur Marktforschung und für
wirtschaftliche Dispositionen und Prognosen sowie
Bereitstellung von statistischen Daten
Grundgebühr 13,00
zuzüglich für jede angefangene Seite 3,00
zuzüglich Gebühren nach Zeitaufwand

(Pkt. 2.2 bis 2.3)

3.1.3 Auskünfte für Wirtschaftsunternehmen

3.1.3.1 Mündliche und schriftliche Auskunft aus einem Register nach Zeitaufwand
(Pkt. 2.2 bis 2.3)

3.2 Gewährung von Einsicht in amtliche Akten, Karteien,
Bücher, Datenträger, Karten, Pläne usw. außerhalb eines
anhängigen Verfahrens

3.2.1 wenn ein Beschäftigter die Einsichtnahme dauernd
beaufsichtigen muss nach Zeitaufwand

(Pkt. 2.2 bis 2.3)

3.2.2 in anderen Fällen (je Akte, Kartei,
Buch, Datenträger,

Karte, Plan usw.) 3,00
mindestens 6,00

3.2.3 Zuschlag zu Nr. 3.2.1 und 3.2.2 bei weggelegten Akten,
Karteien, Bücher, Datenträger, Karten, Pläne usw. (je Akte, Kartei,

Buch, Datenträger,
Karte, Plan usw.) 3,00

3.2.4 Zuschlag zu Nr. 3.2.2 für die Versendung von Akten; die
Auslagen sind mit der Gebühr abgegolten je Sendung 12,00
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Nr. Gegenstand Bemessungsgrundl
age

Gebühr/
Auslage
in Euro

4. Beglaubigungen, Bescheinigungen, Zeugnisse

4.1 Gebührenfrei sind
Zeugnisse und Bescheinigungen in folgenden
Angelegenheiten:
- Besuch von Schulen und anderen Lehranstalten,
- Zahlung von Ruhe-, Witwen- und Waisengelde,
  Krankengeld, Beihilfen, Unterstützungen und ähn-
  lichen Sozialleistungen aus öffentlichen oder pri-
  vaten Kassen
- Totenscheine, Bestattungsscheine
- Angelegenheiten der Schwerbehinderten

4.2 Beglaubigung von Unterschriften 6,00

4.3 Beglaubigungen von Abschriften, Fotokopien usw.

4.3.1 die die Behörde selbst hergestellt hat je Urkunde 3,00

4.3.2 in anderen Fällen je Seite 0,60
mindestens

6,00

4.4 andere Zeugnisse und Bescheinigungen je Zeugnis,
je Bescheinigung 5,00

bis 100,00

5. Sonstige Gebühren

5.1 Abgabe von Leistungsbeschreibungen und anderen
Unterlagen - bei öffentlichen Ausschreibungen wird eine
Gebühr nach § 20 Abs. 1 VOB bzw. § 20 Abs. 1 VOL/A
erhoben sofern eine

Gesamtbetrag von
5,00 Euro
überschritten wird

5.1.1 Leistungsverzeichnis je angefangene Seite
DIN A 4 0,10

je angefangene Seite
DIN A 3 0,20

5.1.2 Pläne/ Zeichnungen je Plan/Zeichnung
DIN A 3 1,40
DIN A 2 2,80
DIN A 1 5,70

5.2 Ausführung von Ersatzvornahmen je Vornahme 5 % der
entstandenen

Auslagen,
mindestens 6,00
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Nr. Gegenstand Bemessungsgrundl
age

Gebühr/
Auslage
in Euro

Auslagen

Auslagen bis 25,00 Euro sind nicht zu erheben, wenn es
sich um Amtshilfe nach § 8 Abs. 1 Satz 2 des Thüringer
Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) vom
15.02.2005 (GVBl. S. 32) in der jeweils geltenden
Fassung handelt.

6. Schreibauslagen, Fotokopien
(für hier aufgeführte Auslagen, deren
Bemessungsgrundlage nicht nach Zeitaufwand bestimmt
ist, wird keine zusätzliche Gebühr nach Pkt. 2 erhoben)

6.1 Maschinegeschriebene Ausfertigungen oder Abschriften,
die vom Kostenschuldner besonders beantragt oder die
aus vom Kostenschuldner zu vertretenden Gründen
notwendig wurden

6.1.1 Abschriften oder Auszüge aus Akten, öffentlichen
Verhandlungen, amtlich geführten Büchern, Statistiken,
Rechnungen u.a. je angefangene Seite

5,00

6.1.2 Schwierige Abschriften oder Auszüge, insbesondere bei
fremdsprachigen, wissenschaftlichen, tabellarischen, oder
schwer lesbaren Texten nach Zeitaufwand

(Pkt. 2.2 bis 2.3)

6.1.3 Zweitstücke (Duplikate) von Urkunden
(Bescheid, Genehmigung, Erlaubnis,
Bewilligung, Zulassung, Ausweis , u. ä.), soweit nicht anderes

bestimmt ist, die
Hälfte der für die

öffentliche Leistung
erhobenen Gebühr,

mindestens 2,50

6.2 Anfertigen von Fotokopien, die vom Kostenschuldner
besonders beantragt oder die aus vom Kostenschuldner zu
vertretenden Gründen notwendig wurden
       bis DIN A 3           für die ersten 50 Seiten je Seite 0,50
                                    für jede weitere Seite je Seite 0,15
             DIN A 2 je Seite 2,50
             DIN A 1 je Seite 3,00
             DIN A 0 je Seite 4,00

6.3 Ausfertigung und Abschrift in elektronischer Form je Datei 2,50

6.4 Unbeglaubigte lichtpausfähige Abzeichnungen nach Zeitaufwand
(Pkt. 2.2 bis 2.3)
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Teil B

Besondere Verwaltungskosten

Nr. Gegenstand Bemessungsgrundl
age

Gebühr/
Auslage
in Euro

I. Hauptverwaltung

I.1 Genehmigung für die Verwendung des Original -
Stadtwappen je Genehmigung

a) für kommerzielle Zwecke 110,00
b) für überregionale Vereine und Verbände 80,00
c) für regionale Vereine und Verbände 26,00
d) für örtliche Vereine und Verbände 6,00

I.2 Genehmigung für die Verwendung des Stadtlogo je Genehmigung
a) für kommerzielle Zwecke 30,00
b) für überregionale Vereine und Verbände 20,00
c) für regionale Vereine und Verbände 8,00
d) für örtliche Vereine und Verbände 6,00

II. Finanzverwaltung / Steuerwesen

II.1 Ersatz Hundesteuermarke je Marke 3,00

II.2 Unbedenklichkeitsbescheinigung über gezahlte städtische
Steuern je Bescheinigung 6,00

III. Ordnungsverwaltung

III.1 Aufbewahrung von Fundsachen pro angefangenen
Jahr

a) für Fundsachen im Werte bis zu 10,- Euro 1,50
b) für Fundsachen im Werte von 10,- bis 25,- Euro 2,00
c) für Fundsachen im Werte von 25,- bis 50,- Euro 3,00
d) Fundsachen im Werte von 50,- bis 150,- Euro 6 %
e) für den Mehrwert zusätzlich 2 %
f) für sperrige Fundsachen in voller Höhe

der Auslagen
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Nr. Gegenstand Bemessungsgrundl
age

Gebühr/
Auslage
in Euro

IV. Bauverwaltung

IV.1 Genehmigung eines Baumfäll- bzw.
Baumverschnittantrages je Antrag nach

Zeitaufwand
(Pkt. 2.2 bis 2.3)

mindestens
26,00

IV.2 Bescheinigungen über die Höhe von Erschließungs- und
Kanalanschlussbeiträgen je Beitragsart und

Bescheinigung

IV.2.1 sofern eine Beitragsberechnung im Zusammenhang mit
der Ausstellung der Bescheinigung vorgenommen wird

10,00

IV.2.2 sofern keine Beitragsberechnung erforderlich ist 6,00

IV.3 Kopien von Bebauungsplänen je Bebauungsplan,
unabhängig von der

Größe 13,00

IV.4 In Auftrag gegebene Besichtigungen, Prüfungen,
Abnahmen, gutachterliche Stellungnahmen, u. a. an
Baustellen, aller Art je Besichtigung,

Prüfung, Abnahme,
Stellungnahme nach

Zeitaufwand
(Pkt. 2.2 bis 2.3)

IV.4.1 In Auftrag gegebene Büroarbeiten im Zusammenhang mit
Pkt. IV.4 je Auftrag nach

Zeitaufwand
(Pkt. 2.2 bis 2.3)

V. Liegenschaftsverwaltung

V.1 Ausstellung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen zu
Grundstücksverkäufen (GVO) je Genehmigung 1 Promille des

Geschäftswertes,
mindestens 15,00
maximal 255,00

V.2 Zeugnis über Nichtbestehen oder Nichtausübung eines
städtischen Vorkaufrechtes je Zeugnis

a) für Vorkaufsrechtsverzichtserklärung
nach §§ 24 ff. BauGB 30,00

b) für Vorkaufsrechtsverzichtserklärung
nach § 30 ThDSchG 20,00

c) für Vorkaufsrechtsverzichtserklärung
nach § 52 ThürNatG 20,00
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Nr. Gegenstand Bemessungsgrundl
age

Gebühr/
Auslage
in Euro

V.3 Investitionsvorrangbescheide

V.3.1 Erlass von Investitionsvorrangbescheiden je Bescheid 0,5 % des
Verkehrswertes;

mindestens
100,00

V.3.2 Erteilung von Feststellungsbescheiden nach § 13 Abs. 2
InVorG

je Bescheid 3/10 der nach
Pkt. V.3.1

entstandenen
Kosten

V.3.3 Erteilung von Fristverlängerungen nach § 14 Abs. 1
InVorG oder Erlass von Änderungsbescheiden je Verlängerung /

Bescheid 2/10 der nach
Pkt. V.3.1

entstandenen
Kosten

Stadt Eisenach
Eisenach, den

- Siegel -

Doht
Oberbürgermeister
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

26.05.2008 781-45/2008 8 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

II 50 50.1

Betreff

Bestellung der Mitglieder für den Ausländerbeirat g emäß § 10 der Hauptsatzung der
Stadt Eisenach

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 18.06.2008

Stadtrat 20.06.2008 8 öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 00000. 40100

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

1. Die Bestellung von

Herrn Van Dang Huu

Herrn Ali Mohammed Musa

Frau Valeria Costescu

Frau Dijana Arab

als ausländisches Mitglied in den Ausländerbeirat der Stadt Eisenach.

2. Die Bestellung von

Herrn Gerald Kocian

Frau Anne-Katrin May

als Bürger der Stadt Eisenach in den Ausländerbeirat der Stadt Eisenach.

II. Begründung

Der § 10 der Hauptsatzung der Stadt Eisenach regelt die Zusammensetzung und die Bestellung des
ehrenamtlichen Ausländerbeirates der Stadt Eisenach.

Der Ausländerbeirat ist ehrenamtlich für die Dauer der Amtszeit des Stadtrates tätig.

Aufgabe des Ausländerbeirates ist es, an der Verbesserung der Lebensverhältnisse der ausländischen
Einwohner in der Stadt mitzuwirken, ihnen das Leben in Deutschland zu erleichtern und die Beziehungen
zwischen den deutschen und den ausländischen Einwohnern in der Stadt zu fördern. Er berät den Stadtrat
und die Stadtverwaltung in Ausländerfragen.
Der Ausländerbeirat berichtet einmal jährlich dem Stadtrat.

Der Ausländerbeirat besteht gemäß § 10 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Eisenach aus dem
Ausländerbeauftragten und sechs weiteren Mitgliedern. Er setzt sich aus drei Bürgern und vier
ausländischen Einwohnern zusammen. Gemäß § 10 Abs. 7 der Hauptsatzung der Stadt Eisenach ist der
Ausländerbeauftragte der Vorsitzende des Ausländerbeirates.

In der Stadtratssitzung am 25.04.2008 bestellte der Oberbürgermeister nach Zustimmung des Stadtrats
Frau Maike Röder zur Ausländerbeauftragten. Frau Röder ist Bürgerin der Stadt Eisenach, so dass durch
den Stadtrat zwei Bürger und vier ausländische Einwohner zu bestellen sind.

Durch öffentliche Bekanntmachung am 28.04.2008 wurde über die Bildung des Ausländerbeirates
informiert und zur Abgabe von Bewerbungen von ausländischen Einwohnern aufgerufen. Die Frist zur
Abgabe der Bewerbung endete am 15.05.2008. Fünf ausländische Einwohner haben sich beworben.
Die Prüfung der eingegangenen Bewerbungen von ausländischen Einwohnern durch die
Ausländerbehörde ergab, dass alle die rechtlichen Vorausetzungen für die Mitarbeit erfüllen. Von allen
Bewerbern liegen die Einverständniserklärungen gemäß § 10 Abs. 5 Buchstabe b der Hauptsatzung der
Stadt Eisenach vor.
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Gemäß § 10 Abs. 5 Buchstabe a der Hauptsatzung der Stadt Eisenach ist der Stadtrat nicht an diese
Bewerbungen gebunden. Die Fraktionen können folglich weitere Vorschläge unterbreiten.

Bei der Bestellung der ausländischen Einwohner soll gemäß § 10 Abs. 5 Buchstabe b der Hauptsatzung
der Stadt Eisenach das Stärkeverhältnis der in der Stadt Eisenach lebenden unterschiedlichen
Nationalitäten und Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden.

Gemäß § 10 Abs. 7 der Hauptsatzung der Stadt Eisenach gilt für die Bestellung der Bürger das Verfahren
zur Besetzung der Ausschüsse entsprechend. Gemäß § 9 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Eisenach
findet bei der Besetzung der Ausschüsse das mathematische Verhältnisverfahren Hare-Niemeyer
Anwendung. Danach haben die Fraktionen CDU und
DIE LINKE. das Vorschlagsrecht für die Bestellung der zwei Bürger.

Doht
Oberbürgermeister

Lieske
Bürgermeisterin

Anlagen
1. Übersicht Bewerbungen ausländischer Einwohner
2. Übersicht über das Stärkeverhältnis der in Eisenach vertretenen unterschiedlichen Nationalitäten und

Bevölkerungsgruppen
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Stadtverwaltung Eisenach
Amt 50
Sozialamt

Anlage 1

Bewerbungen für den Ausländerbeirat

Übersicht  der ausländischen  Bewerber
Eintragung erfolgte nach alphabetischer Reihenfolge

Name Vorname Nationalität

Arab Dijana Kroatisch

Costescu Valeria Rumänisch

Dang Huu Van Vietnamesisch

Jdanova Olga Usbekisch

Mohammed Musa Ali Irakisch
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Stadtverwaltung Eisenach
Amt 50
Sozialamt

Anlage 2

Übersicht über das Stärkeverhältnis der in Eisenach  vertretenen unterschiedlichen
Nationalitäten und Bevölkerungsgruppen

Nach § 10 Abs. 5 der Hauptsatzung soll bei der Bestellung des  Ausländerbeirates das
Stärkeverhältnis  der in der Stadt lebenden Ausländer berücksichtigt werden.

Folgende Nationen sind laut Meldung der Ausländerbehörde vom 22.05.2008
zahlenmäßig am stärksten in Eisenach vertreten:

Nationalität Anzahl der Personen
die in Eisenach leben

Serbien 116

Vietnam 102

russ. Förderation 65

Türkei 59

Nach §10 Abs. 4 der Hauptsatzung soll sich unter den Vertretern der ausländischen
Einwohner ein Ausländer befinden, der einen Antrag auf Anerkennung als
Asylberechtigter gestellt hat.
In Eisenach leben mit Stand vom 04.04.2008 12 Asylbewerber.

Siehe Anhang:
Aktueller Stand der Ausländerbehörde vom 22.05.2008
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   Personen - Liste nach Staaten - Schlüssel               Basis:  A - Datei
   ==========================================              Stand  22.05.2008

1. Staatsangeh. : 121 Albanien
Anzahl:           4
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 122 Bosnien und Herzegowina
Anzahl:           9
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 124 Belgien
Anzahl:           3
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 125 Bulgarien
Anzahl:           26
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 126 Dänemark
Anzahl:           1
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 128 Finnland
Anzahl:           3
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 129 Frankreich
Anzahl:           11
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 130 Kroatien
Anzahl:           8
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 131 Slowenien
Anzahl:           3
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 133 Serbien oder Kosovo
Anzahl:           116
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 134 Griechenland
Anzahl:           45
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 137 Italien
Anzahl:           55
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 139 Lettland
Anzahl:           1
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 140 Montenegro
Anzahl:           1
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=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 142 Litauen
Anzahl:           8
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 144 Mazedonien
Anzahl:           3
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 146 Moldau, Republik
Anzahl:           2
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 148 Niederlande
Anzahl:           5
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 149 Norwegen
Anzahl:           4
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 151 Österreich
Anzahl:           15
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 152 Polen
Anzahl:           30
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 153 Portugal
Anzahl:           1
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 154 Rumänien
Anzahl:           24
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 155 Slowakei
Anzahl:           2
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 158 Schweiz
Anzahl:           3
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 160 Russische Föderation
Anzahl:           65
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 161 Spanien
Anzahl:           10
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 163 Türkei
Anzahl:           59
=================================================== =========================
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1. Staatsangeh. : 164 Tschechische Republik
Anzahl:           36
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 165 Ungarn
Anzahl:           14
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 166 Ukraine
Anzahl:           29
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 168 Großbritannien
Anzahl:           13
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 169 Weißrussland
Anzahl:           11
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 221 Algerien
Anzahl:           5
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 243 Kenia
Anzahl:           1
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 252 Marokko
Anzahl:           5
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 262 Kamerun
Anzahl:           3
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 263 Südafrika
Anzahl:           3
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 272 Sierra Leone
Anzahl:           2
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 285 Tunesien
Anzahl:           7
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 287 Ägypten
Anzahl:           1
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 327 Brasilien
Anzahl:           6
=================================================== =========================
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1. Staatsangeh. : 348 Kanada
Anzahl:           1
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 349 Kolumbien
Anzahl:           1
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 351 Kuba
Anzahl:           19
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 353 Mexiko
Anzahl:           8
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 367 Venezuela
Anzahl:           2
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 368 Vereinigte Staaten
Anzahl:           11
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 422 Armenien
Anzahl:           5
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 423 Afghanistan
Anzahl:           5
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 425 Aserbaidschan
Anzahl:           15
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 430 Georgien
Anzahl:           5
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 432 Vietnam
Anzahl:           102
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 436 Indien
Anzahl:           14
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 437 Indonesien
Anzahl:           5
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 438 Irak
Anzahl:           32
=================================================== =========================
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1. Staatsangeh. : 439 Iran, Islamische Republik
Anzahl:           2
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 442 Japan
Anzahl:           5
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 444 Kasachstan
Anzahl:           10
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 449 Laos, Demokratische Volksrepu blik
Anzahl:           1
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 451 Libanon
Anzahl:           5
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 461 Pakistan
Anzahl:           3
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 462 Philippinen
Anzahl:           2
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 465 Taiwan
Anzahl:           2
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 467 Korea, Republik
Anzahl:           1
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 475 Syrien, Arabische Republik
Anzahl:           1
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 476 Thailand
Anzahl:           11
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 477 Usbekistan
Anzahl:           2
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 479 China
Anzahl:           16
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 523 Australien
Anzahl:           3
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 993 Palaestinen. Autonomiebehoerd e
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Anzahl:           1
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 997 staatenlos
Anzahl:           3
=================================================== =========================

1. Staatsangeh. : 998 ungeklärt
Anzahl:           28
=================================================== =========================

=================================================== =========================
Gesamtanzahl:     974
=================================================== =========================
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

04.06.2008 782-45/2008 9 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.3/-19- B6

Betreff

Grundsatzbeschluss „ZOB Eisenach“

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss
17.06.2008

Haupt- und Finanzausschuss 18.06.2008

Stadtrat 20.06.2008 9 öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:           x Ausgaben Haushaltsstelle :  61512. 96025          

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0111/2005  Beschluss-Nr.: 0245/2005  Beschluss-Nr.: 0576/2007 Beschluss-Nr.: 0595/2007
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt
In Ergänzung des Grundsatzbeschlusses Nr. 111/2005 soll untersucht werden, ob der Zentrale
Omnibusbahnhof (ZOB) in den Bereich zwischen Gabelsberger Straße, Müllerstraße und Bahnhofstraße
verlegt werden kann. Soweit sich nach Klärung der Rahmenbedingungen die Machbarkeit gemäß Studie vom
09.06.2008 (Anlage 1) bestätigt, soll der Grundsatzbeschluß Nr. 111/2005 vom 21.01.05 entsprechend
geändert vorgelegt und dem Oberbürgermeister aufgetragen werden, die weiteren Schritte zur Realisierung
des ZOB und des externen Busbereitstellungsplatzes vorbehaltlich der haushaltsseitigen Absicherung
vorzubereiten.

II. Begründung

Das Projekt „Tor zur Stadt“ beinhaltet als eine der wichtigsten Aufgaben, einen funktions- und förderfähigen ZOB
mit den für die Stadt Eisenach entsprechenden Anforderungen zu schaffen. Im Zusammenhang mit der
Modernisierung und funktionalen Verbesserung des Hauptbahnhofes Eisenach blieben sowohl der Bahnhofsvorplatz
als auch angrenzende Restflächen ausgespart. Es war u. a. nicht klar, welche Flächen für den Vorplatz und einen
ZOB benötigt werden und im Zusammenhang mit der Neuordnung der Bundesstraße 19 verfügbar sind.

Die vorliegende Planung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur Neutrassierung der Bundesstraße 19 sieht
eine Verlegung der Bundesstraße aus der Bahnhofstraße in die Waldhausstraße und in die Müllerstraße mit
gleichzeitiger Anbindung der Innenstadt vor.

Für den ZOB wurden unterschiedliche Varianten untersucht, bei denen es immer
wieder zu Konflikten mit öffentlichen und privaten Interessen kam.
Die für die weiteren Planungen notwendige Anzahl an Haltepositionen wurde mit der
Kommunalen Verkehrsgesellschaften abgestimmt.

Die nunmehr betrachtete Fläche wird begrenzt:
·  Östlich durch das Bahngelände,
·  Nördlich durch die Bahnunterführung,
·  Südlich durch die vorhandene Bebauung der Bahnhofstraße und den

Hauptbahnhof,
·  Westlich durch die neue B19/ Müllerstraße.

Bei Realisierung ist ein umfangreicher Grunderwerb notwendig.

Weiterhin ist auf Grund des mit dem Aufgabenträger abgestimmten Betriebsregimes -
zusätzlich zu den Haltepositionen zum Aus- und Einsteigen - in der Nähe ein
Bereitstellungsplatz notwendig. Der Busbereitstellungsplatz soll unmittelbar am
künftigen Kreisverkehr Bahnhofstraße - Langensalzaer Straße im Geltungsbereich des
Teilbebauungsplanes Nr. 41.1 „Umstrukturierungsgebiet ehemaliger Güterbahnhof“ auf
einem Teilstück der Frachtgutabfertigung der DBAG (Erweiterungsfläche), auf
Teilflächen der privaten Grundstücke in Eisenach, Flur 57, Flst. 5707/ 1 und 5707/ 2
und dem zum 

Rückbau vorgesehenen östlichen Teilstück der Bahnhofstr. errichtet werden (Anlage 2).
Die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer ( Busbereitstellungsfläche) liegt bereits
schriftlich vor.
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Die Realisierung des Zentralen Omnibusbahnhofes kann erst mit gesicherten Haushaltsmitteln erfolgen. Dazu ist eine
detaillierte Planung die Voraussetzung, aus der sich der konkrete Kostenrahmen ergibt. Erst dann können die vom
Land Thüringen in Aussicht gestellten Fördermittel (GVFG, Programme des Landes zur Förderung des ÖPNV)
beantragt und die städtischen Anteile gesichert werden.

Matthias Doht                                                 Gisela Rexrodt
Oberbürgermeister Dezernentin f. Bau, Umwelt und Verkehr

Anlagen und Verteiler
Anlage 1- Machbarkeitsstudie ZOB
Anlage 2- Busbereitstellungsplatz
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Anlage 1

Machbarkeitsstudie zum ZOB Eisenach im
Bereich der Gabelsberger Straße / Müllerstraße
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Anlage 2

Beschlüsse, die aufgehoben bzw. Konzepte, die
dementsprechend geändert werden müssen

·  Nr. 0111/2005 vom 21.01.2005 - Grundsatzbeschluss ZOB

·  Nr. 0245/2005 vom 14.10.2005 - Bestätigung des Realisierungskonzeptes zum Projekt
                                                      „Tor zur Stadt“

·  Nr. 0175/2005 vom 27.05.2005 - Billigung der Neutrassierung B19 im III. BA , Eisenacher
                                                            Ortsdurchfahrt

·  Nr. 0576/2007 vom 16.11.2007- Billigung des Entwurfes Bebauungsplan Nr. 6.1 „Tor zur
                                                            Stadt“

·  Nr. 0553/2007 von 11.2007- Bushaltestellenkonzept

·  Nr. 0554/2007 von 11.2007 Parkraumkonzept
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Anlage 3

Busbereitsstellung
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

26.05.2008 783-45/2008 10 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.42.06

Betreff

6. Änderungssatzung zur Satzung über das Erheben von Straßenausbaubeiträgen (SAB) der Stadt
Eisenach
hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 18.06.2008

Stadtrat 20.06.2008 10öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 215/95 Beschluss-Nr.: 894/97 Beschluss-Nr.: 1025/98 Beschluss-Nr.: 1257/99

Beschluss-Nr.: 0552/2002     Beschluss-Nr.: 0579/2002          Beschluss-Nr.: 0437/2006
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

der Stadtrat beschließt unter Verzicht auf eine zweite Beratung nach § 15 II Geschäftsordnung, die 6.
Änderungssatzung zur Satzung über das Erheben von Straßenausbaubeiträgen (SAB) der Stadt Eisenach
in der als Anlage beigefügten Fassung.

II. Begründung

Zunehmend gehen Gemeinden dazu über, im Rahmen ihrer Planungshoheit aus Gründen der
Zweckmäßigkeit und der Kostenersparnis Teileinrichtungen der Straße nicht mehr ausschließlich
getrennt herzustellen, sondern als sogenannte Mischflächen.
Häufigstes Beispiel ist der gemeinsame Fuß- und Radweg (Vorschriftzeichen Z 240 StVO). Hierbei ist es
Fußgängern und Radfahrern gestattet, diese Fläche unter dem Gesichtspunkt der gegenseitigen
Rücksichtnahme im gleichen Verhältnis in Anspruch zu nehmen.

Die SAB der Stadt Eisenach sieht eine solche Mischfläche als Teileinrichtung bisher nicht vor, sodass
die rechtmäßige Erhebung von Beiträgen in diesem Fall nicht möglich ist. Gem. § 7 ThürKAG hat die
Gemeinde jedoch für die anteilige Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung,
Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen Erschließungsanlagen Beiträge zu
erheben.
Im Haushaltsjahr 2008 sind Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen geplant, die entsprechend der
aktuellen Bauplanung nach derzeitiger Satzungsregelungen nicht vollumfänglich vereinnahmt werden
können. Da die Bescheiderteilung spätestens im September 2008 erfolgen muss, um die
Kassenwirksamkeit  der Forderungen zu erreichen, bedarf es umgehend des Beschlusses der
Änderungssatzung.

In den §§ 1, 5, 6 und 9 SAB war die Teileinrichtung „kombinierter Rad- und Gehweg einschließlich
Sicherheitsstreifen“ zu ergänzen.
Die zu berücksichtigenden anrechenbaren Breiten richten sich nach den Empfehlungen für die Anlage
von Erschließungsanlagen.

Der Anteil der Beitragspflichtigen an der Mischfläche entspricht in der Kategorie „Anliegerstraße“ allen
übrigen Teileinrichtungen (75 %). Bei der Haupterschließungsstraße wird aus den Teileinrichtungen
Gehweg und Radweg die Summe errechnet und dann durch zwei (für die beiden Teileinrichtungen)
geteilt (50 % + 60 % = 110 % / 2 = 55 %). Bei der Hauptverkehrsstraße ergibt sich nach dieser Methode
ein Betrag von 42,5 %.  Der Betrag wird zu Gunsten der Anlieger abgerundet, da bei dieser
Straßenkategorie die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme eher dem überörtlichem
Durchgangsverkehr zufällt als dem Anlieger.

Dem Landesverwaltungsamt wurde der Satzungsentwurf zur Vorprüfung vorgelegt. Das
Landesverwaltungsamt erklärte, dass die Änderungssatzung keinen rechtsaufsichtlichen Bedenken
begegnet, verwies aber mit Schreiben vom 14.05.2008 auf zusätzlich zu ändernde Bestandteile der
Satzung. Das wurde entsprechend in der zu beschließenden Änderungsatzung berücksichtigt.

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Gisela Rexrodt
Dezernentin für Bau, Umwelt und Verkehr

Anlagen und Verteiler

6. Änderungssatzung  SAB
Schreiben des Landesverwaltungsamtes vom 14.05.2008
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6. Änderungssatzung vom ................................. zur Satzung über das Erheben
von Straßenausbaubeiträgen (SAB) der Stadt Eisenach

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO-) vom 16.08.1993 (GVBl. S. 501) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch
Art. 5 des Gesetzes vom 23.12.2005 (GVBl. S. 446), und der §§ 2 und 7 des Thüringer
Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 07.08.1991 (GVBl. S. 285, 329) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 17.12.2004 (GVBl. S. 889), hat der Stadtrat der Stadt
Eisenach in seiner Sitzung am
                    folgende 6. Änderungssatzung beschlossen:

§ 1
Änderung der Satzung

Die Satzung über das Erheben von Straßenausbaubeiträgen (SAB) der Stadt Eisenach
vom 06.11.1995 (Amtsblatt der Stadt Eisenach Nr. 22 v. 16.11.1995 u. Nr. 11/96 v.
04.07.1996), zuletzt geändert durch 5. Änderungssatzung v. 08.01.2007 (Thür.
Allgemeine Nr. 13 v. 16.01.2007, Eisenacher Presse- Thür. Landeszeitung Nr. 13 v.
16.01.2007), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
In Abs. 2 werden nach dem Wort „ Sicherheitsstreifen, “ die Worte „ die kombinierten
Rad– und Gehwege einschließlich Sicherheitsstreifen, “ eingefügt.

2. § 5 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 1 wird nach Ziff. 5 eine neue Ziff. 6 wie folgt eingefügt:
„6. die kombinierten Rad– und Gehwege einschließlich Sicherheitsstreifen, “
b) Die bisherigen Ziff. 6. – 11. werden zu den neuen Ziff. 7. – 12.

3. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Die in Abs. 3 Ziff. 1 aufgeführte Tabelle wird wie folgt neu gefasst:

Lfd.
Nr.

Teileinrichtung anrechenbare Breiten
Anteil der

Beitragspflichtig
enI (*) II (*)

1. Fahrbahn 8,50 m 5,50 m 75 %

2. Radweg einschließlich
Sicherheitsstreifen

je 1,75 m je 1,75 m 75 %

3.
kombinierter Rad– und
Gehweg einschließlich
Sicherheitsstreifen

je 3,50 m je 3,50 m 75 %

4. Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 75 %

5. Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 75 %

6. Beleuchtung und
Oberflächenentwässerung

- / - - / - 75 %

7. unselbständige Grünanlagen
bzw. Straßenbegleitgrün

je 2,00 m je 2,00 m 75 %
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b) Die in Abs. 3 Ziff. 2 aufgeführte Tabelle wird wie folgt neu gefasst:

Lfd.
Nr.

Teileinrichtung anrechenbare Breiten
Anteil der

Beitragspflichtig
enI (*) II (*)

1. Fahrbahn 8,50 m 6,50 m 50 %

2. Radweg einschließlich
Sicherheitsstreifen

je 1,75 m je 1,75 m 50 %

3.
kombinierter Rad– und
Gehweg einschließlich
Sicherheitsstreifen

je 3,50 m je 3,50 m 55 %

4. Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 60 %

5. Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 60 %

6. Beleuchtung und
Oberflächenentwässerung

- / - - / - 55 %

7. unselbständige Grünanlagen
bzw. Straßenbegleitgrün

je 2,00 m je 2,00 m 60 %

c) Die in Abs. 3 Ziff. 3 aufgeführte Tabelle wird wie folgt neu gefasst:

Lfd.
Nr.

Teileinrichtung anrechenbare Breiten
Anteil der

Beitragspflichtig
enI (*) II (*)

1. Fahrbahn 8,50 m 8,50 m 25 %

2. Radweg einschließlich
Sicherheitsstreifen

je 1,75 m je 1,75 m 25 %

3.
kombinierter Rad– und
Gehweg einschließlich
Sicherheitsstreifen

je 3,50 m je 3,50 m 40 %

4. Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 60 %

5. Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 60 %

6. Beleuchtung und
Oberflächenentwässerung

- / - - / - 40 %

7. unselbständige Grünanlagen
bzw. Straßenbegleitgrün

je 2,00 m je 2,00 m 60 %

4. § 9 wird wie folgt geändert:
a) Nach Ziff. 5 wird eine neue Ziff. 6 wie folgt eingefügt:
„6. die kombinierten Rad– und Gehwege einschließlich Sicherheitsstreifen, “
b) Die bisherigen Ziff. 6. – 9. werden zu den neuen Ziff. 7. – 10.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese 6. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.
Eisenach, den
Stadt Eisenach

- Siegel -
Matthias Doht
Oberbürgermeister
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

04.06.2008 784-45/2008 11 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.17-55-5139/1

Betreff

Grundstück Karlstraße 33/35, Flur 55, Flurstück 5139/1,
Entlassung aus dem Sanierungsgebiet und Löschung des Sanierungsvermerks

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss
17.06.2008

Haupt- und Finanzausschuss 18.06.2008

Stadtrat 20.06.2008 11öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 88000.93200

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

115.600,00

132,27
0,00

21.480,83

1.188,33
20.292,50

137.080,83

1.320,60
20.292,50

= verfügbar 115.467,73 0,00 115.467,73

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 1131/ 98 Sanierungssatzung            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Karlstr. 33/35 - Flur 55; Fl.st. 5139/1 Seite: 45
AZ:  65.17-55-5139/1

I. Beschlussvorschlag

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

die Entlassung des Grundstückes Karlstraße 33/35, Flur 55, Flurstück 5139/1 aus dem Sanierungsgebiet Innenstadt
sowie
die Bewilligung der Löschung des in Abt. II des Grundbuches von Eisenach, Blatt 6379 eingetragenen
Sanierungsvermerks.

II. Begründung

Die Eigentümer des benannten Grundstücks haben die Löschung des Sanierungsvermerks am 12.09.2007 schriftlich
beantragt.

In Zusammenarbeit mit dem Sanierungsträger, der S.S.G. mbH, wurde geprüft, ob die Löschung des
Sanierungsvermerks im Grundbuch vor Aufhebung der Sanierungssatzung erfolgen kann.

Die Prüfung hat ergeben, dass die Stadtsanierung im unmittelbaren Bereich (Umfeld) des zu entlassenden
Grundstücks abgeschlossen ist.
Die Löschung des Sanierungsvermerkes kann nach § 163 (1) BauGB erfolgen, wenn entsprechend den Zielen und
Zwecken die Sanierung für das Grundstück abgeschlossen ist und gesichert ist, dass nach § 154 (3) BauGB vor
Abschluss der Sanierung der zu erhebende Ausgleichsbetrag hinreichend genau ermittelt werden kann.

Der Gutachterausschuss der Stadt Eisenach hat vorbereitend die sanierungsbedingten Wertsteigerungen, die
Endwerte zur Ermittlung der Ausgleichsbeträge festgestellt.

Auf Basis der vorliegenden Anfangswerte gemäß Bodenrichtwertkarte und Endwerte wurde der Ausgleichsbetrag
ermittelt.

Der Ausgleichsbetrag wurde per Bescheid erhoben und von dem Notar der Eigentümer am 03.01.2008 bei der Stadt
eingezahlt.
Es handelt sich hierbei um sanierungsbedingte Einnahmen, die zu Gunsten der Gesamtmaßnahme der
Bewilligungsstelle zu melden sind. Sie sind auf ein gesondertes Konto einzuzahlen und vorrangig vor weiteren
Fördermitteln zur Deckung der förderfähigen Kosten von Sanierungsmaßnahmen einzusetzen. Sie werden zur
Förderung zukünftiger Sanierungsvorhaben von der Bewilligungsstelle, Thüringer Landesverwaltungsamt, im
Sanierungsgebiet bewilligt.

Es bestehen keine Hinderungsgründe zur Löschung des Sanierungsvermerks.

Oberbürgermeister Dezernentin für Bau, Umwelt und Verkehr
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

04.06.2008 785-45/2008 12 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.5-18

Betreff

Erhebung von Bearbeitungsentgelten für Kaufverträge, Erbbaurechtsverträge und weitere
grundstücksbezogene Regelungen

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 18.06.2008

Stadtrat 20.06.2008 12öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 03500.1000
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt-und Finanzausschuss empfiehlt :
Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt   :

1.) Die Erhebung von Bearbeitungsentgelten im Zusammenhang mit den
     Bearbeitungsaufwendungen für nachfolgende privatrechtlichen Grundstücksgeschäfte

a) Verkauf von Grundstücken bzw. Grundstücksteileflächen
b) Tausch von Grundstücken bzw. Grundstücksteilflächen mit Vorteilslage für

den Käufer
c) Vergabe von Erbbaurechten
d) Bewilligung von Dienstbarkeiten
e) Duldungsvereinbarung bei Überbauungen
f) Abschluss von Pachtverträgen wie :

·  Landpachtverträge
·  Jagdpachtverträge
·  Fischereipachtverträge
·  Pachtverträge für gewerbliche Nutzung
·  Garagenpachtverträge sowie Überleitungsverträge,  sogenannte Dreiecksverträge
·  Gartenpachtverträge bei besonderer Vorteilslage des Pächters
·  Sonderpachtverträge

2.) Die Höhe der Bearbeitungsentgelte wird bemessen auf 1 Promille der Vertragssumme/
Geschäftswert jedoch mindestens    20,00 Euro /Vertrag und
                                    maximal       100,00 Euro/ Vertrag

3.) Die Erhebung von Bearbeitungsentgelten erfolgt ab 01.07.08 für vollzogene Rechtsgeschäfte

II. Begründung

Bei den unter Beschlusspunkt 1) (a – f) aufgeführten Grundstücksgeschäften handelt es sich um
Rechtsgeschäfte bei denen die Stadt Eisenach als privater Eigentümer von Grundstücken auftritt. Daher
unterliegen diese privatrechtlichen Verträge/ Vereinbarungen bezüglich einer Erhebung von anfallenden
Verwaltungskosten nicht der Verwaltungskostensatzung der Stadt Eisenach.

Um für die oftmals zeit- und arbeitsintensiven Verhandlungen mit den privaten Antragstellern und
nachfolgenden Vertragsgestaltungen einen Aufwandsausgleich zu schaffen, besteht die Möglichkeit der
privatrechtlich vereinbarten Bearbeitungsentgelterhebung.

Bei dem unter Punkt 1) „b“ aufgeführten Grundstücks tausch mit Vorteilslage für den
Käufer wird eine Geschäftswertdifferenz von größer 20 % vorgegeben, die dann auch die
Bemessungs-grundlage bildet.

Unter Punkt 1) „f“ Pkt. 6 – Gartenpachtverträge bei besonderer Vorteilslage des Pächters – wird von
einer überdurchschnittlichen Vorteilslage des Pachtobjektes (Lage, Nutzbarkeit, Ausstattung......) für den
Pächter zugrundegelegt.

Die Entgelterhebung soll erfolgsabhängig gegenüber dem Antragsteller erhoben werden und wird
inhaltlich Bestandteil des jeweiligen Vertrages/ Vereinbarung.



Erhebung Bearbeitungsentgelte Seite: 48
AZ:  65.5-1814

Bezüglich der Bemessung der Bearbeitungsentgelte wird in Anlehnung an die
Verwaltungskostenerhebung bei der „Ausstellung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen
zu Grundstücksverkäufen (GVO)“ 1 Promille der Vertragssumme / Geschäftswert jedoch mindestens
20,00 Euro und maximal 100,00 Euro pro  Vertrag/ Vereinbarung zum Ansatz gebracht.

Da die Erhebung dieser Entgelte Bestandteil des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ist, soll die
Erhebung für Verträge/ Vereinbarungen ab dem 01.07.08 erfolgen.

Matthias  Doht                                                    Gisela Rexrodt
Oberbürgermeister                                             Dezernentin für Bau
                                                                           Umwelt und Verkehr
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

03.06.2008 786-45/2008 13 ö. T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.5-1814-GP

Betreff

Zweite Erhöhung der Grundstückspacht (Nutzungsentgelt)
für Garagengrundstücke der Stadt Eisenach (Kernstadt und Ortsteile)

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 18.06.2008

Stadtrat 20.06.2008 13öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 88000.14000

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt :
der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt   :

1.) Die Erhöhung des Nutzungsentgeltes für Garagengrundstücke in der Stadt Eisenach
(Kernstadt) auf 75,00 Euro je Garagenstellplatz im Jahr.

4.) Die Erhöhung des Nutzungsentgeltes für Garagengrundstücke in der Stadt Eisenach (Ortsteile)
auf 40,00 Euro je Garagenstellplatz im Jahr.

5.) Die Erhöhung der Nutzungsentgelte (Punkte 1 und 2) wird ab 01.10.2008 wirksam.

II. Begründung

Die Stadt Eisenach hat derzeit 237 Garagenstellplätze auf städtischen Pachtflächen in der
Kernstadt und 13 Garagenstellplätze in verschiedenen Ortsteilen verpachtet.

Mit Beschlussfassung des Stadtrates vom 17.12.1999 hatte die Stadt Eisenach auf der Basis eines
in Auftrag gegebenen Gutachtens des Gutachterausschusses die Bemessung der ortsüblichen
Entgelte nach Maßgabe der Nutzungsentgeltverordnung (Nutz EV) für Garagengrundstücke für die
Kernstadt sowie auch für die Ortsteile auf 130,00 DM/ Stellplatz / Jahr (Kernstadt) und auf 70,00
DM/ Stellplatz/ Jahr (Ortsteile) erhöht.

Im Rahmen der Währungsumstellung 2001 ergaben sich Entgeltbeträge von 66,47 € / Jahr bzw.
33,23 € / Jahr. Grundlage der gutachterlichen Ermittlungen war hierbei die Analyse der
grundlegenden wertbeeinflussenden Umstände und Merkmale (Lage, Größe, Zuschnitt,
Beschaffenheit, Nutzungsmöglichkeit, Grundstücksqualität, Erschließungszustand, Preisent-
wicklung) gewesen. Für eine plausible und vertretbare Herleitung der Entgeltbestimmung wurde
im Wesentlichen die Heranziehung einer angemessenen Bodenwertverzinsung vorgenommen.

Unter Maßgabe der durchschnittlichen Bodenwertentwicklung auf der Basis der Bodenrichtwerte
für Innenbereichslagen kann für 2008 gegenüber 1998 nur eine geringfügige Steigerung
ausgewiesen werden, da sich die allgemeine Kaufpreissituation in Eisenach schon über Jahre in
einem relativ konstanten Durchschnittsbereich bewegt.

Aufgrund dieser Tatsache soll auch die Erhöhung des Nutzungsentgeltes für Garagengrund-stücke
unter Einhaltung der Ortsüblichkeit erfolgen, d.h. die Erhöhung wird wie folgt vorgenommen :

·  Kernstadt von derzeit   66,47 €/ a    auf   75,00 €/ a          (+ 8,53 €/ a)
·  Ortsteile von derzeit     33,23 €/ a    auf   40,00 €/ a          (+ 6,77 €/ a)

Mit dieser Entgelterhöhung werden insgesamt Mehreinnahmen von  2.110,00 €/ a  erzielt.

Da diese Mehreinnahmen Bestandteil des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind, wird eine
Erhöhung des Nutzungsentgeltes noch 2008 vorgesehen.
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Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben (Nutzungsentgeltverordnung) ist jedoch gemäß § 6
Nutz EV gegenüber den Pächtern die Entgelterhöhung zu erklären und erzielt seine
Rechtswirksamkeit erst mit Beginn des dritten folgenden Monats, bezogen auf den
Erklärungseingang.

Die Entgelterhöhung wird somit zum 01.10.2008 wirksam werden, so dass Mehreinnahmen 2008
noch für das IV. Quartal möglich werden.

Matthias  Doht                                                    Gisela Rexrodt
Oberbürgermeister                                             Dezernentin für Bau
                                                                           Umwelt und Verkehr
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrat-Sitzung TOP Stadtratsitzung

15.05.2008 772-44/2008 14 ö. T.

Stadtverwaltung Eisenach
�  Beschlussvorlage
�  Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

��� ��������	
���
�
���������������

Betreff

Jahresabschluss 2006 des Eigenbetriebs Stadtwerke Eisenach

Vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen
Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis BeschlussBeratungsfolge

(zutreffendes ankreuzen) öff. n.öff. ja nein Enth. Nr.

� Beigeordnetensitzung

� Ortschaftsrat

� Rechnungsprüfungsausschuss

� Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

� Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

� Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

� Jugendhilfeausschuss

� Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschuss

� Haupt- und Finanzausschuss � 18.06.2008

� Stadtrat � 20.06.2008 14öT

Finanzielle Auswirkungen
�  keine Berührung des Wirtschaftsplans
� Berührung des Wirtschaftsplans
     � Erfolgsplan
     �  Vermögensplan
     �  Investitionsplan zum Vermögensplan

Sachkonto:                     KST:               KTR:
Bereich:
Seite:                              Lfd. Nr.:

Mittel
Lt. Wirtschaftsplan bzw. Nachtrag

d. lfd. Jahres
- EUR -

     Ausgaberest aus VJ bzw.
Verpflichtungsermächtigung

- EUR -

insgesamt
- EUR -

Wirtschaftsplan

Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

= verbleib. Planansatz
Frühere Beschlüsse
Beschl.-Nr.: Beschl.-Nr.: Beschl-Nr.: Beschl.-Nr.:
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I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:

Der Stadtrat nimmt den Prüfbericht  zum Jahresabschluss 2006 des Eigenbetriebes „Stadtwerke
Eisenach“ und den Lagebericht der Werkleitung zustimmend zur Kenntnis und beschließt:

1. die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2006,
2. den Vortrag des Jahresverlustes 2006 auf neue Rechnung und
3. die Entlastung der Werkleitung.

II. Begründung

Per Beschluss des Stadtrates vom 27.04.2007 wurde die Bavaria Revisions- und Treuhand AG
als Wirtschaftsprüfungsunternehmen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2006 des
Eigenbetriebes bestellt.

Nachdem am 03.05.07 eine entsprechender Auftrag erteilt wurde, fand die Prüfung im Zeitraum
vom 25.06. bis  20.07.2007 statt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2006 wurde entsprechend den Vorschriften des § 25 Thüringer
Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV)  aufgestellt, geprüft und dem Rechnungsprüfungsamt zur
örtlichen Prüfung vorgelegt.

Gemäß § 85 ThürKO erstreckte sich die Abschlussprüfung durch das Wirtschafts-
prüfunternehmen auf die Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Abschlusses, die
wirtschaftlichen Verhältnisse und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung (Feststellungen
nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz) und nach § 25 ThürEBV auch darauf, ob im Lagebericht
die tatsächliche Lage des Eigenbetriebes darstellt wurde.

Im Ergebnis der Prüfung erteilten die Prüfer dem Eigenbetrieb folgenden Bestätigungsvermerk
für den Jahresabschluss 2006:

„Unter der Bedingung, dass die Übertragung des Vermögens nebst zuzurechnender Schulden an
den Trinkwasser- und AbwasserVerband Eisenach-Erbstromtal entsprechend der
Übertragungsbilanz notariell beurkundet und dass der von der WIKOM AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, Zweigniederlassung Erfurt geprüfte und am 07.07.2006
mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31.12.2005
unverändert festgestellt wird *, erteilen wir den nachstehenden Bestätigungsvermerk:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Eisenach,
für das Wirtschaftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2006 geprüft.
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften,  den Regelungen der ThürEBV und den ergänzenden
Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertretung des
Eigenbetriebs.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie
über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
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der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Lagebericht
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit
hinreichender Sicherheit erkannt werden.
 Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen
über mögliche Fehler berücksichtigt.
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts.
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere
Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der
Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Eigenbetriebs.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Ausführungen zum Jahresabschluss 2006

1. Betriebsergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2006 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 131,4 T€ ab. Damit hat
der Eigenbetrieb gegenüber dem Erfolgsplan eine erhebliche Ergebnisverbesserung von 494,6
T€ erreicht.

Ursächlich hierfür sind zum einen mit 323,8 T€ die geringeren Personalkosten, überwiegend auf
Grund nicht besetzter Stellen, und zum anderen die Verfolgung der wertberichtigten
Altforderungen im Bereich der Gebühren für die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung mit
einem Erlös von 49,9 T€.

Dieser Erlös hat neben Personalkosteneinsparungen auf Grund der Zuordnung zum Bereich
Werkleitung zu einer Verbesserung des Ergebnisses im Vergleich zum Plan um insgesamt 148
T€, damit zur Verringerung der Umlage auf die Abteilungen und zur Verbesserung der
Abteilungsergebnisse geführt.

Die nicht ausreichende finanzielle Ausstattung des Eigenbetriebes über das Budget konnte
insoweit kompensiert werden.
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Das Betriebsergebnis 2006 stellt sich für die einzelnen Betriebszweige wie folgt dar:

  

Betrag
insg.

Werkltg. Abordg.
Beitrags-
rückzahlg.

Friedhof Grün-
flächen

Beleuchtg. u.
Parken

Bauhof Außen-
dienste

Gebäude-
Unterhalt.

  T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

1. Materialaufwand 6.240,6 55,7 0,0 182,3 278,5 840,3 354,7 489,3 4.039,7

2. Löhne und Gehälter 3.551,3 319,0 80,3 401,4 772,7 261,0 871,3 0,0 845,6

3. Soziale Abgaben 900,9 82,9 19,3 97,2 206,0 64,8 215,1 0,0 215,6

4. Abschreibungen 490,6 98,1 0,0 166,1 45,8 56,4 113,4 9,7 1,1

5.
Zinsen und ähnliche
Aufwend. 109,8 67,8 0,0 29,0 0,0 0,00 0,0 0,0 13,0

6. Betriebssteuern 20,5 4,4 0,0 0, 9 4,6 1,7 8,1 0,0 1,7

7.
andere betriebliche
Aufwend. 769,9 276,6 0,0 20,2 118,1 79,7 113,0 56,1 106,2

8. Summe Aufwendungen 12.083,6 904,4 99,6 897,1 1.425,6 1.303,7 1.675,3 555,1 5.222,7

9. Umlage Werkleitung  -111,8 1,1 9,4 16,0 13,5 14,8 5,4 51,7

10. Aufwendungen (1 - 9) 12.083,6 792,6 100,8 906,5 1.441,5 1.317,2 1.690,1 560,5 5.274,4

11. Umsatzerlöse 11.044,6 218,6 120,2 885,0 1.442,4 1.278,9 1.457,8 534,7 5.107,0

12. Übrige Erträge 685,5 351,8 -7,1 54,2 143,8 71,4 15,1 1,4 54,9

13. Betriebserträge gesamt 11.730,1 570,4 113,2 939,2 1.586,1 1.350,3 1.472,9 536,1 5.161,9

14. Betriebsergebnis -353,6 -222,2 12,4 32,7 144,6 33,0 -217,2 -24,4 -112,5

15. Finanzerträge 236,0 236,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Steuern v. Eink./Ertrag 13,8 13,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

17. Unternehmensergebnis -131,4 0,0 12,4 32,7 144,6 33,0 -217,2 -24,4 -112,5

Die deutlich verschlechterte Ertragssituation des Krematoriums im Wirtschaftsjahr 2006 ließ sich
durch Erträge des übrigen Friedhofbereiches kompensieren, so dass ein positives Ergebnis
erzielt werden konnte.

Zum 01.01.2006 wurden die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten in
die Abteilung  Grünflächen integriert.  Der ausgewiesene Überschuss dieses Bereiches resultiert
im Wesentlichen aus den nicht geplanten Erträgen in Höhe von 87,5 T € aus dem
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Bäder GmbH für die Begleitung der Investition,
Personalkosteneinsparungen und der Erbringung zusätzlicher Leistungen im Rahmen des
Leistungsaustausches mit dem Bauhof und der Gebäudeunterhaltung.

Eine signifikante Umsatzsteigerung gegenüber dem Plan von 101,3 T€  in der
Parkraumbewirtschaftung zum einen und Personalkosteneinsparungen  in Höhe von 43,3 T€
zum anderen glichen einen Großteil der Verluste in der Parkhausbetreibung aus.

Ursächlich für den Fehlbetrag des Bauhofes sind Umsatzdefizite und ein erhöhter Verbrauch an
Material und bezogenen Leistungen sowie die Inanspruchnahme innerbetrieblicher Leistungen
im Zusammenhang mit zusätzlich durchgeführten Instandsetzungen städtischer Gehwege.

Der geplante Fehlbetrag bei der zu Beginn des Wirtschaftsjahres in den Eigenbetrieb integrierten
Gebäudeunterhaltung konnte durch Personalkosteneinsparungen und
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Verminderung der Werkleitungskostenumlage sowie Einsparungen im Materialeinsatz minimiert
werden.

Es wird empfohlen, den entstandenen Jahresverlust zum 31.12.2006 in Höhe von insgesamt
131,4 T€ bilanziell vorzutragen.

2. Investitionen

Die notwendigen Investitionen im Wirtschaftsjahr 2006 in Höhe von insgesamt 537,5 T€ wurden
aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand und den Abschreibungen finanziert.

Gebäude und bauliche Anlagen:

Für die Maßnahme Sanierung des Friedhofgebäudes und der Außenanlagen wurden in 2005
83.000 Euro in den Investitionsplan eingestellt. Im Wirtschaftsjahr 2006 wurde schließlich mit
den Sanierungsarbeiten begonnen und 28,3 T€ investiert. Die Maßnahme war in 2007
fortzusetzen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Plan 2006, einschl. aus 2005
noch abzuarbeitende

Investitionen

- in  T € -

Ist 2006

- in  T € -

Abweichung

- in  T € -

Friedhof 71,5 70,2 1,.3

Grünflächen 69,0 75,2 - 6,2

Beleuchtung /Parken 32,0 23,0 9,0

Bauhof 368,9 325,8 43,1

Außendienste 0 1,8 - 1,8

Gebäudeunterhaltung 1,0 1,1 - 0,1

Verwaltung 40,5 12,4 28,1

Summe 582,9 509,5 73,4

Nachdem in den vergangenen Wirtschaftsjahren Ersatz- und Neubeschaffungen von
Kommunaltechnik wegen fehlender finanzieller Mittel zurückgestellt worden sind, waren im
Wirtschaftsjahr 2006 auf Grund der Veralterung von Nutzfahrzeugen, speziell im Bauhofbereich,
Investitionen unumgänglich.

Neben dem Unimog mit Ladekran, Salzstreuer und Schneepflug für den Bauhof (264,1 T€)
beschaffte der Eigenbetrieb diverse Nutzfahrzeuge wie Multicars, Kleintransporter und einen
MAN-Kipper.

3. Liquidität

Die Liquidität war durch die vorhandenen flüssigen Mittel und die genehmigte Kreditlinie
grundsätzlich gesichert, wobei die Inanspruchnahme der Kreditlinie nicht erfolgte.
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4. Entwicklung des Eigenkapitals

Mit der 4. Änderung der Betriebssatzung (Stadtratsbeschluss vom 18.11.2005) wurde mit
Wirkung vom 01.01.2006 das Stammkapital von 5.368,6 T€ auf 950,0 T€ herabgesetzt. Der
reduzierte Betrag wurde in die allgemeine Rücklage eingestellt.

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

                                           Anfangsbestand  7.637,0 T€
                                           Jahresverlust 2006  ./.                131,3 T€

                                           Endbestand am 31.12.2006  7.505,7 T€

5. Künftige Entwicklung

Der Eigenbetrieb hat sich im Wirtschaftsjahr 2006 stabil entwickelt und mit der Bündelung der
gewerblichen Aufgaben der Stadt Eisenach im Eigenbetrieb wurden neue Synergieeffekte
generiert. Es gilt, die Kostenrechnung als Instrument der Wirtschaftlichkeitskontrolle weiter zu
entwickeln.
Zur Erzielung einer effektiveren Organisation der durch die Stadt Eisenach zu leistenden
Aufgaben wurde der Eigenbetrieb mit Wirkung zum 01.01.2008 unter Integration des
Aufgabenbereiches des bisherigen Tiefbauamtes in einen optimierten Regiebetrieb
umgewandelt.

Doht Rexrodt
Oberbürgermeister                                       Dezernentin für Bau, Umwelt, Verkehr

Anlagen: Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2006 und des
Lageberichtes für 2006 der Stadtwerke Eisenach,

Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes Nr. 02/08 vom 11.03.2008,

Stellungnahme des Amtes 67 zum Prüfungsbericht 02/08

Verteiler:   Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses

� Die erwähnten Anlagen können zu den Sprechzeiten beim Büro des Stadtrates der Stadt Eisenach
oder beim Amt für Tiefbau und Grünflächen (Verwaltungsgebäude Heinrichstraße 11, DG, Zi.-Nr.
2.3) eingesehen werden.

·  Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschloss in seiner 36. Sitzung am 31.08.2007 die Feststellung des Jahres-
abschlusses zum 31.12.2005, den Vortrag des Jahresverlustes auf neue Rechnung sowie die Entlastung der
Werkleitung.
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

04.06.2008 787-45/2008 15 ö. T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage
 Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

III 67 66 11 01 138

Betreff

Erneuerung der Adam-Opel-Straße, 1. BA
hier: Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 497.475,00 €
         in der Haushaltsstelle 63000.96015

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 18.06.2008

Stadtrat 20.06.2008 15öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 63000.35115 und
                                                                                                                                              63000.36115

 weitere Ausgaben HH-Stelle: 63000.93215  Ausgaben Haushaltsstelle : 63000.96015

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

             984.800,00           

                        0,00              
             283.422,50           

           63.137,03           

           40.969,57           
           22.167,46           

          1.047.937,03          

               40.969,57             
          

= verfügbar              701.377,50                               0,00                       701.377,50          

Frühere Beschlüsse: Beschluss-Nr. 0620/2008 (SR) un d HF 0243/2006

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag
Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

die überplanmäßige Ausgabe für das Vorhaben
„Erneuerung der Adam-Opel-Straße, 1. BA“
in Höhe von 497.475,00 €
in der Haushaltsstelle 63000.96015

vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes 2008.

Die Deckung erfolgt aus den Haushaltsstellen:

63000.35115   Straßenausbaubeiträge Adam-Opel-Straße        in Höhe von 441.475,00 €
61500.98790   Zuschuss private Maßnahmen Stadtsanierung   in Höhe von   56.000,00 €
                                                                                                                         497.475,00 €

Begründung, warum die Deckung möglich ist:

63000.35115    Straßenausbaubeiträge Adam-Opel-Straße
                         Durch die Erhöhung der Kosten der Maßnahme erhöhen sich auch die
                         beitragsfähigen Kosten und somit die Beiträge, die mit 80 % Vorauszahlung
                         festgelegt wurden.
                         SAB Haushalt 2008            419.000,00 €
                         SAB neu nach Angebot      860.475,00 €
                                      Mehreinnahme      441.475,00 €
                         Dieser Betrag kann zur Deckung herangezogen werden.

61500.98790    Zuschuss private Maßnahmen Stadtsanierung
                         Eine Teilmaßnahme hieraus ist die Sanierung des Objektes Mönchstraße 3.
                         Die Stadt verzichtet auf die Bereitstellung von Fördermitteln zuzüglich
                         Eigenanteil für v.g. Objekt (Zuwendungsbescheid ist noch nicht erfolgt) in
                         diesem Jahr und verschiebt die Veranschlagung nach 2009. Somit steht ein
                         städtischer Anteil in Höhe von 56.000,00 € zur Deckung zur Verfügung. Die
                         Deckung ist durch Minderausgaben bei der HH-Stelle 61500.98790 in Höhe
                         von 280.000,00 € und Mindereinnahmen bei der HH-Stelle 61500.36100 in
                         Höhe von 224.000,00 € möglich.

Der defizitäre Betrag in Höhe von 497.475,00 € setzt sich wie folgt zusammen:

noch zur Verfügung stehende HH-Mittel                                         701.377,50 €
zu beauftragende Bausumme lt. Submission                                      1.478.852,50 €
                                                                                                                    -    777.475,00 €
VE 2009                                                                                                           280.000,00 €

 - 497.475,00 €



Adam-Opel-Straße, Überplanmäßige Ausgabe Seite: 60
AZ:  66 11 01 138

II. Begründung

Die Erneuerung der Adam-Opel-Straße, 1. BA hat im Rahmen der wichtigsten
Maßnahmen  der Stadt 2008 oberste Priorität. Seitens der Stadtverwaltung wurde die
Maßnahme vorbereitet und auch nach außen hin bekundet (Industriestammtisch,
Bauausschuss, Anliegerversammlung usw.).
In der 41. Sitzung des Stadtrates am 29.02.08 wurde die Bereitstellung von
Finanzmitteln als Vorgriff auf den Haushalt 2008 beschlossen.

Am 14.05.08 fand die Verdingungsverhandlung statt. Die Prüfung und
Auswertung der abgegebenen Angebote durch die betei ligten Ingenieurbüros
wurde am 03.06.08 der Stadt übergeben. Die submitti erten Baukosten lagen
jedoch mit ca. 36 % über der Kostenberechnung der I ngenieurbüros (Preisstand
Ende 2007 / Anfang 2008). Auf Grund dessen wurden d erzeit übliche bzw.
Vergleichspreise ähnlicher Vorhaben, z.B. auch von Straßenbauämtern,
herangezogen. Hierbei hat es sich im Ergebnis gezei gt, dass die angebotenen
Einzelpreise des günstigsten Angebotes den derzeit üblichen Einzelpreisen bzw.
Vergleichspreisen ähnlicher Vorhaben im Wesentliche n bis auf geringe
Unterschiede entsprechen. Die Preiserhöhungen sind nicht auf bestimmte
Leistungsgruppen / -titel beschränkt, sondern bei f ast allen Leistungsarten / -
gruppen zu verzeichnen, so z.B. bei Asphalt, Erdarb eiten, Betonarbeiten,
Fertigteile bzw. –elemente aller Art aus Beton, Met all, ff. Die abgeforderten
Kalkulationsunterlagen (EFB Preis 2) für alle Posit ionen der Bauteile bestätigen
die Erhöhungen sowohl für Stoffe als auch für Lohn und Gerät im
Kalkulationsansatz. Insgesamt wurde festgestellt, d ass sich die Einzelpreise
vergleichbarer Vorhaben seit Ende 2007 / Anfang 200 8 im ersten Quartal um
mindestens ca. 20 v. H. und im zweiten Quartal noch mals erhöht haben, sodass
von einer Erhöhung von mindestens ca. 25 bis 30 v. H. ausgegangen werden
muss. Des Weiteren sind die angebotenen Preise auch  durch die Schwierigkeit
(zahlreiche Bauphasen / Bauabschnitte bereits inner halb des 1. BA) und
Komplexität (7 Bauteile) der Baumaßnahme selber beg ründet. Diese
verschiedenen Bauphasen sind der Tatsache geschulde t, dass für die
Abwicklung des Verkehres der Adam-Opel-Straße keine  Umleitungsmöglichkeiten
bestehen und es für  die im Industriegebiet Gries a nliegenden Firmen zu
möglichst keinen Verkehrseinschränkungen bzw. Behin derungen kommen darf.
Auch ein Rückstau auf die Kasseler Straße galt es z u vermeiden.

Eine Erhöhung der bisher bewilligten Fördermittel um 237.200 € wurde beim
zuständigen Straßenbauamt Südwestthüringen beantragt. Die  Bewilligung der
Zuwendungen erfolgt jedoch voraussichtlich nicht mehr für 2008, sondern für die Jahre
2009 und 2010, sodass sie in diesem Jahr nicht mehr kassenwirksam werden.
Weiterhin wurde der Prozentsatz der vorveranschlagten Straßenausbaubeiträge auf 80
% Vorauszahlung erhöht.

Um die Realisierung der Baumaßnahme in diesem Jahr noch gewährleisten zu können,
ist der Baubeginn 07.07.08 unbedingt abzusichern. D.h., dass die Terminkette
(Beschlussfassung der überplanmäßigen Ausgabe am 20.06.08 im Stadtrat  und des
Vergabebeschlusses am 24.06.08 in der Sitzung des H FA) unbedingt eingehalten
werden muss. Eine zeitliche Verschiebung bedeutet eine Veränderung der
Ausschreibungsbedingungen und kann durch Verschiebung der Bauzeit in die
Wintermonate zu erhöhten, bisher nicht kalkulierten und berücksichtigten
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Aufwendungen führen, die wiederum nicht gedeckt wären. Aufgrund des immensen
Anliegerverkehres (4.000 Fahrzeuge pro Tag), des anteiligen Schwerlastverkehres und
der Bedeutung der anliegenden Großfirmen kann auch nicht verantwortet werden, dass
die Baustelle aufgrund von Witterungsbedingungen (Asphalteinbau nur bis + 5° C
möglich) über mehrere Monate ruht und der Verkehr mit Ampelbetrieb halbseitig
geregelt wird.

Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes, bisher
erfolgte nur der Beschluss des Haushaltes vom Stadtrat, sodass dieser noch keine
Rechtskraft hat.

Matthias Doht                                                       Gisela Rexrodt
Oberbürgermeister Dezernentin für Bau, Umwelt und Verkehr

Anlage: Ermittlung der Beitragsveranschlagung

Übersicht über mögliche Beitragseinnahmen

Es wird jedoch ausdrücklich darauf verwiesen, dass die beitragsfähigen Kosten zum jetzigen
Zeitpunkt nicht abschließend geprüft werden konnten. D.h. es ist möglich, dass bei der
Endabrechnung eventuell ein geringerer beitragsfähiger Aufwand zugrunde gelegt werden
müsste, als das bisher für die überschlägige Ermittlung der Beiträge der Fall ist.

zu erwartende Beiträge (100%):               1.285.911,92 €
abzüglich aller städt. Grundstücke:                 269.017,29 €

Einnahmen für HH:              1.016.894,63 €

(Beitragseinnahmen für verpachtete Gartengrunstücke:       61.582,39 €
dadurch mögliche Einnahmen für HH:  1.078.477,02 €)

Die Abt. 65.4 erhebt jedoch aus den o.g.Gründen lediglich bis zu einer Vorauszahlung in Höhe
von 80% Beiträge, um etwaigen Rückzahlungsansprüchen vorzubeugen!

zu erwartende Beiträge (80%):  1.028.729,58 €
abzüglich aller städt. Grundstücke:      215.213,83€

Einnahmen für HH:      813.515,75€

(Beitragseinnahmen für verpachtete Gartengrundstücke:        49.265,91€
dadurch mögliche Einnahmen für HH:      862.781,66€)

gez.
Buchröder
Amt 65, Abt. 65.4
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An den
Stadtrat der Wartburgstadt Eisenach

Antrag der CDU-Fraktion

Der Stadtrat möge beschließen:

1. Der  Stadtrat  bittet die Kommunalaufsicht, den Verwaltungsvorgang „Kauf des
           Flurstücks Nr. 1237/14 (Heizwerk im Palmental) hinsichtlich der Frage, ob mit
           dem og. Kauf § 29, Abs. 2, Satz 1 ThürKO beachtet oder verletzt wurde zu
           prüfen.

2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Gesamtvorgang mit der Prüfbitte
und diesem Beschluss unverzüglich an die Kommunalaufsicht zu übergeben.
Eine Kopie der übersandten Unterlagen und Anschreiben ist im Büro Stadtrat

           zu hinterlegen und für jedes Stadtratsmitglied einzusehen.

3. Über das Ergebnis der Prüfung hat der Oberbürgermeister in der nächsten
      Stadtratssitzung nach Eingang des Prüfungsergebnisses dem Stadtrat zu
      berichten.

Begründung:

Mit der Antwort auf die Anfrage 290/2009 der CDU-Fraktion durch den Oberbürgermeister ist deutlich
geworden, dass der Oberbürgermeister in bewusster Umgehung des Hauptausschusses ein Grund-
stücksgeschäft für die Stadt getätigt hat. Er begründete die Rechtmäßigkeit des Kaufes mit der Kauf-
preissumme, die einen Euro unter der Beteiligungsnotwendigkeit des Hauptausschusses lag (4.999 €).
Die Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses zu diesem Thema haben gegenüber den beiden
Hauptausschusssitzungen des Vorjahres nichts grundsätzlich Neues gebracht. Der Oberbürgermeister
hat die Aufträge, die ihm vom Hauptausschuss in Vorbereitung des Kaufs dieses Grundstücks erteilt
wurden, nicht erfüllt, vielmehr den Kaufpreis unter die Beteiligungsgrenze des Hauptausschusses
heruntergehandelt. Die in der Hauptausschusssitzung am 15. Mai d.J. vorgestellte Kostenschätzung
wird dem Anspruch einer soliden Kostenveranschlagung wie auch eines Gutachtens insbesondere mit
Blick auf zu erwartende Altlastenbelastung des Grundstücks bzw. der aufstehenden Gebäude in keiner
Weise gerecht. Aber auch dieser „Kosten-Schätzer“ kam immerhin auf eine Abrißkostensumme von ca.
110 T € , nachdem die Stadt selbst in einer eigenen Kostenschätzung auf ca. 180 T € die möglichen
Folgekosten geschätzt hatte. Nach §29 der ThürKO Abs.2, satz 1 erledigt der Bürgermeister in eigener
Zuständigkeit die laufenden Angelegenheiten, die keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen. Hier
ist nun die Frage, ob die sechstellige Summe möglicher Nachfolgekosten für die Stadt Eisenach eine
erhebliche Verpflichtung darstellt. Es ist aus unserer Sicht dringlich geboten, die Zulässigkeit des Kaufs
dieses Grundstückes prüfen zu lassen, da der Oberbürgermeister den Kauf trotz der erheblichen
Folgekosten, die mit Eigentum dieses Grundstücks auf die Stadt zukommen, vornahm, ohne einen
Beschluss des Hauptausschusses bzw. des Stadtrates zu diesem Kauf herbeizuführen.

30.05.2008

Köckert
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An den Oberbürgermeister 30.05.2008
Herrn Matthias Doht
Markt 2
99817 Eisenach

Antrag zur Stadtratssitzung am 20. Juni 2008
Überführung Privatgrab des ehemaligen Oberbürgermeisters

Karl Hermann in ein Ehrengrab

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:
das Privatgrab von Paul Hermann, dessen Laufzeit demnächst endet, aufgrund seiner Verdienste um unsere
Stadt, in ein Ehrengrab überzuführen.

Begründung:
Zu den herausragendsten Persönlichkeiten Eisenach zählte zweifellos Karl Hermann, Oberbürgermeister unserer
Stadt von 1945 bis 1946.
Karl Hermann wurde am 28. November 1995 unweit Eisenachs, in Unkeroda, geboren. Von Beruf Maurer wirkte
Karl Hermann 1909 als Gewerkschaftssekretär, 1915 zum Kriegsdienst eingezogen, kam er im Mai in Galizien in
russische Gefangenschaft. Nach seiner Rückkehr wurde er Vorsitzender des Eisenacher Arbeiter- und Soldatenrates.
1919/20 gehörte er dem Landtag von Sachen-Weimar-Eisenach an. Nach der Gründung des Landes Thüringen war
er von 1920 bis 1933 Landtagsabgeordneter und von 1921 bis 1924 Innenminister der SPD/USPD geführten
Landesregierungen. Von 1926 bis 1933 arbeitete Karl Hermann als Geschäftsführer der Sozialen Baubetriebe
Mitteldeutschland. Von 1928 bis 1930 war er Reichstagsabgeordneter. Nach 1933 wurde Karl Hermann wegen
Widerstandsarbeit mehrfach verhaftet. 1944 warfen ihn die Nazis in das KZ Sachsenhausen. Auf dem Todesmarsch
zur Evakuierung des Lagers im April 1945 gelang ihm die Flucht. Von 1945 bis 1946 war er Oberbürgermeister in
Eisenach, von 1946 bis 1950 Mitglied des Thüringer Landtages, von 1948 bis 1950 Oberbürgermeister in
Mühlhausen. 1950 zog er sich, offiziell nach „langer schwerer Krankheit“, resignierend aus allen Ämtern zurück.
Karl Hermann starb am 1. Oktober 1973 in Eisenach.

Die Stadtverordnetenversammlung Eisenach verlieh Karl Hermann 1966 das Ehrenbürgerrecht der Stadt. Einen
Hinweis darauf, dass mit der Verleihung des Ehrenbürgerrechts auch eine öffentliche Grabpflege des verstorbenen
Geehrten verbunden ist, konnte nicht ermittelt werden.
Ehrenbürgerschaft bedingte nicht ein Ehrengrab oder umgekehrt. Auf dem Eisenacher Friedhof gibt es
Ehrengräber für Personen, die aber nicht Ehrenbürger sind. Dennoch gab es Ehrenbürger Eisenachs, bei denen die
Stadt die Grabpflege wahrnahm/wahrnimmt. Ebenso gibt es Nicht-Ehrenbürger, bei denen die Stadt beschlossen
hat, das Grab in besonderer Weise zu pflegen.

Deckungsvorschlag: Amt 67, Abteilung Friedhof, Kostenstelle 30400
In dieser Kostenstelle zahlt die Stadt einen Zuschuß zur Bewirtschaftung des Friedhofes in Höhe von 145.000 Euro.
Aus diesem Zuschuss werden die Ehrengräber gepflegt und das öffentliche Grün, bewirtschaftet. Nach unserer
Einschätzung entstehen Kosten zwischen 150,-- € bis 400,-- € im Jahr je Bepflanzung.

Christiane Winter
Fraktionsvorsitzende
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

18.06.2008 792-45/2008 19 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 67 66 20 02.25

Betreff

Brücke über die Hörsel/Mühlhäuser Straße
hier: überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle  633.80.96030

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 18.06.2008 16öT

Stadtrat 20.06.2008 19öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 63380.36130
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 63380.96030

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

1.606.610,00

0,00
0,00

896.936,24

53.868,99
110.676,12

2.503.546,24

53.868,99
110.676,12

= verfügbar 1.606.610,00 732.391,13 2.339.001,13

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: HF0380/2007 Beschluss-Nr.: 0621/2008 Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Haupt- und Finanzauschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

Die Bereitstellung von überplanmäßigen Finanzmitteln für das Bauvorhaben Brücke über die Hörsel im
Zuge der Mühlhäuser Straße in Höhe von 696.500,00 €  in der HH-Stelle 63380.96030,

die Deckung erfolgt aus der zusätzlichen Einnahme in Höhe von 650.400,00 €  und aus der HH-Stelle
88000.93200 - Erwerb von Grundstücken in Höhe von 46.100,00€,

vorbehaltlich der Bewilligung von zusätzlich 650.400,00 € Fördermitteln (Gesamtförder-mittel von
2.175.400,00 €) für die HH-Stelle 63380.36130 und Genehmigung des Haushaltes 2008.

II. Begründung

Der Stadtrat hat am 29. 02. 2008 die Bereitstellung von Finanzmittel in Höhe von 1.606.610,00 € mit dem Vorbehalt
der Bewilligung von Fördermitteln in Höhe von 1.525.000,00 € beschlossen (Beschluß 0621/2008).

Auf der Grundlage des Hochwasserschutzkonzeptes, welches im Auftrag des Landes Thüringen derzeit bearbeitet
wird, war es notwendig die Wasserspiegellagenbe-rechnung für das neue Brückenbauwerk zu überarbeiten.
Infolge dieser neuen Berechnung musste auch der Bauwerksentwurf überarbeitet werden. Es haben sich erhebliche
Änderungen in der höhenmäßigen Einordnung des Bauwerkes ergeben, die nicht ohne Kostenerhöhung machbar
sind.
Die neue Kostenberechnung berücksichtigt auch die aktuellen Preiserhöhungen (Stahl, Öl usw.)

Ersatzneubau,Stand 06/08

Kosten

Baukosten netto 2.420.165,00 €

Planung / Bauwerk 158.000,00 €

Tragwerksplanung 69.000,00 €

Vermessung 4.000,00 €

Baugrundgutachten 10.500,00 €

SIGEKO 10.000,00 €

Wasserspiegelberechnung 4.000,00 €

Prüfstatik 10.000,00 €

MWSt. 19 % 510.276,35 €

Summe brutto 3.195.941,35 €

                                                   ~ 3.200.000,00 €

Förderfähige Kosten 2.900.523,85 €

Fördermittel 2.175.392,89 €

                                                   ~ 2.175.400,00 €

Eigenanteil Stadt 1.024.600,00 €

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe kann aus der zusätzlichen Einnahme in Höhe von
650.400,00 €  und aus der HH-Stelle 88000.93200 - Erwerb von Grundstücken in Höhe von 46.100,00€
erfolgen.

Um die Realisierung des Brückenneubaues nicht zu gefährden, muss umgehend die Vergabe der
Bauleistung vorbereitet werden. Zur Beantragung der Fördermittel ist zu gewährleisten, dass die
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Rechtsaufsichtliche Würdigung der Kommunalaufsicht erteilt wird. Das ist nur möglich, wenn seitens der
Stadt die Finanzmittel zur Verfügung stehen.
Daher ist der Beschluß des Stadtrates erforderlich, der überplanmäßigen Ausgabe für den Neubau der
Brücke über die Hörsel im Zuge der Mühlhäuser Straße in Höhe von 696.500,00 € zuzustimmen.

Der Neubau kann nur mit der positiven Bestätigung der Fördermittel realisiert werden, daher erfolgt
dieser Beschluss vorbehaltlich der Gewährung der Landeszuweisung in Höhe von 2.175.400,00 €
(Gesamtförderung).

Doht Rexrodt
Oberbürgermeister                Derzernentin für Bau, Umwelt und

               Verkehr

Anlagen und Verteiler
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Stadtverwaltung � Postfach 1462 � 99804 Eisenach � Amt: 50  Sozialamt

Stadtratsfraktion
DIE LINKE Gebäude: Markt 22
Herr Thomas Bauer Auskunft erteilt: Frau Kranz
Georgenstraße 25 Telefon: (0 36 91) 03691/670-420

Telefax: (0 36 91) 03691/670-943
99817 Eisenach E-Mail:

Sozialamt@eisenach.de

AZ:      

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum

13.06.2008

Ihre Anfrage zur Stadtratssitzung vom 16.05.2008 – Reg.-Nr. 316/2008

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Bauer,

in Beantwortung Ihrer o.g. Anfrage muss ich Ihnen mitteilen, dass es sich bei den zum 01.05.2008 übertragenen
Aufgaben der Schwerbehindertenfeststellung und Blindengeld um Aufgaben des übertragenen Wirkungskreis handelt.

Die Zuständigkeit für die Blindenhilfe nach § 72 SGB XII wurde der Stadt zum 01.05.2008 als Aufgabe des eigenen
Wirkungskreises übertragen.

Hierfür wird ein übergeleiteter Bediensteter des Landes anteilmäßig beschäftigt. Zu den Anlauferfahrungen kann noch
keine Aussage getroffen werden, da aufgrund der geringen Fallzahlen bisher noch keine neue Antragstellung erfolgte.
Die laufende monatliche Auszahlung verlief unkompliziert.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister

¾

-

¾



Seite 68
Stadtverwaltung � Postfach 1462 � 99804 Eisenach � Amt: 51.2  Schulverwaltung

An die Gebäude: Markt 2
Mitglieder des Stadtrates Auskunft erteilt: Herr Seelig
der Stadt Eisenach Telefon: (0 36 91) 670 790

Telefax: (0 36 91) 670 942

E-Mail:

schulverwaltung@eisenach.de

AZ:      

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum

127.06.08

Anfrage der Stadtratsfraktion Eisenacher Aufbruch, Reg.-Nr. 325/2008

Die Landesregierung hat ein Gutachten für die Planung der Berufsschullandschaft in Thüringen erstellen lassen. Wir
fragen dazu:

1. Hat der Oberbürgermeister Kenntnis von diesem Gutachten und ist es möglich, den Fraktionen des
Stadtrates eine Kopie zukommen zu lassen?

Das Gutachten über die Entwicklung der Berufsbildenden Schulen im Freistaat Thüringen wurde den staatlichen
Schulträgern am 21.03.2007 in einer Regionalkonferenz vorgestellt. Der Teil des Gutachtens, welcher die Stadt
Eisenach und die Bildungsregion West betrifft, liegt in elektronischer Form vor und kann den Fraktionen übersandt
werden. Das 160-seitige Gesamtgutachten kann über das Thüringer Kultusministerium abgefordert werden.

2. Welche Auswirkungen auf den Neubau der Berufsschule in Eisenach sieht der OB?
Auf den beabsichtigten Neubau des staatlichen Berufsschulzentrums „Ludwig Erhard“ hat das Gutachten keine
Auswirkungen. Bereits vor Beauftragung des Gutachtens durch das Thüringer Kultusministeriums und des Thüringer
Landkreistages ist die Stadt Eisenach von einem Rückgang der Schülerzahlen auch in den berufsbildenden Schulen
ausgegangen. Bei allen Überlegungen zu einem Neubau wurde daher eine reduzierte Kapazität des Gebäudes zugrunde
gelegt. Die Existenz einer modernen berufsbildenden Schule ist am Wirtschaftsstandort Eisenach zur Deckung des
Fachkräftebedarfs unabdingbar.

3. Wie ist der aktuelle Stand der Planungen für diesen Neubau?
Für den beabsichtigten Neubau liegen noch keine konkreten Planungen vor. Bisher wurde lediglich ein Rahmen für die
Planungen gesetzt. Demnach soll die Kapazität des avisierten Neubaus den künftigen Bedarf von ca. 800-900 Schülern
nicht übersteigen.

Es ist angedacht, den Neubau des Staatlichen Berufsschulzentrums „Ludwig Erhard“ über ein alternatives
Finanzierungsmodell zu realisieren und zu finanzieren. Hierzu nimmt die Stadt Eisenach am dem
Evaluierungsprogramm zu PPP-Schulprojekten des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung teil.
Ziel dieses Evaluierungsprogrammes ist Ermittlung und Entwicklung entscheidungsrelevanter und operativer
Informationen zur Planung von PPP-Modellen sowie die Entwicklung eines PPP-Kennzahlensystems als
Entscheidungshilfe zur Überprüfung. Im Rahmen des Programmes arbeitet die Stadt Eisenach in einem bundesweiten
Vergleichsring mit.

Im Jahr 2008 soll eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zum Berufsschulneubau beauftragt werden, die die
verschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung betrachtet.

Matthias Doht
Oberbürgermeister

-

¾
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Stadtverwaltung � Postfach 1462 � 99804 Eisenach � Amt: 65 Amt für Stadtentwicklung

          Abteilung Stadtentwicklung
Eisenacher Aufbruch Gebäude: Markt 22
Fraktionsvorsitzender Fritz Hofmann Auskunft erteilt: Frau Wiegand

          Telefon: (0 36 91) 03691/670520
Telefax: (0 36 91) 03691/670950

          
          AZ: 65.3- 65.19

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum

05.06.08 16.06.08

Anfrage zum „Tor zur Stadt“ – Reg.-Nr. 326/2008

Sehr geehrter Herr Hofmann,

zu Ihrer Anfrage vom 05.06.08 teile ich Ihnen Folgendes mit:

zu 1.: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt lediglich der Entwurf des Bebauungsplanes vor, welcher im Dezember
2007 bis Januar 2008 öffentlich auslag. Dieser Entwurf beinhaltete u. a. optional eine mögliche Handelsfläche
von 10.000 m². Das bedeutet, dass ein Einkaufszentrum entstehen kann, aber nicht zwangsläufig muss.

Die Abwägung des Bebauungsplanes wird z. Z. vorbereitet und dem Stadtrat der Stadt Eisenach zur
Entscheidung vorgelegt. Mögliche Änderungen bezüglich Verkaufsflächen müssen in einen 2. Entwurf
eingearbeitet werden, der erst durch den Stadtrat der Stadt Eisenach gebilligt und neu ausgelegt werden muss.

zu 2.: Bei der angegebenen Verkaufsfläche im Bebauungsplan von 10.000 m² handelt es sich um die reine
Nettoverkaufsfläche von Einzelhandelseinrichtungen, ohne Neben-, Lager- und Gastronomieflächen.

zu 3.: Die Untersuchungen bezüglich notwendiger Bedarfsflächen im Stadtgebiet wurden bereits mit dem
Gutachten des Institutes für Marktforschung (GMA) im Jahre 1998 und im Weiteren in den Studien
zum Standort eines Elektrofachmarktes (2006) durchgeführt. Über die Ergebnisse der Gutachten
wurde in den zuständigen Ausschüssen berichtet. Der Beschluss Nr. 9863/98, 27.02.1998 Konzept
zur Entwicklung der Handelsflächen wurde vom Stadtrat als Grundlage zur Beurteilung von
Einzelhandelsvorhaben bestätigt.

zu 4.: Die Stadtverwaltung rechnet nicht mit Verlusten an Arbeitsplätzen, sondern wird ihre
fachlichen Möglichkeit innerhalb der Bauleitplanung dazu verwenden ein konfliktfreies Ergebnis zu
erzielen.

Mit freundlichen Grüßen

Doht
Oberbürgermeister

-

¾
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Stadtverwaltung � Postfach 1462 � 99804 Eisenach � Dez. I  Oberbürgermeister

Stadtratsfraktion
DIE LINKE Gebäude: Markt 22
Georgenstr. 25 Auskunft erteilt: Frau Gudrun Kranz

Telefon: (0 36 91) 670 420
99817   Eisenach Telefax: (0 36 91) 670 943

E-Mail:

          
AZ:      

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum

11.06.2008

Ihre Anfrage zur Stadtratsitzung – Reg.-Nr.  327/2008

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Beantwortung der gestellten Fragen teile ich folgendes mit:

zu 1:      5 Betroffene haben ein Persönliches Budget beantragt.

              Davon wurden 4 Anträge bewilligt und ein Antrag ist noch nicht entschieden.

              Somit erfolgten noch keine Ablehnungen.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister

-

¾
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Stadtverwaltung � Postfach 1462 � 99804 Eisenach � Amt: 01  Der Oberbürgermeister

Die Linke. Gebäude: Markt 1
Herrn Uwe Schenke Auskunft erteilt:  Herr Hartlep
Georgenstraße 25 Telefon: (0 36 91) 670 100
99817 Eisenach Telefax: (0 36 91) 670 900

E-Mail:

oberbuergermeister@eisenach.de

AZ: Büro OB/Ha

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum

16.06.2008

Beantwortung der Anfrage der Linken
Reg.-Nr. 328/2008

Sehr geehrter Herr Schenke,

Ihre Anfrage zu folgendem Thema kann ich Ihnen wie folgt beantworten:

Die Bundeswehr hat laut einer Presseerklärung im letzten Jahr im Rahmen der Zivil-Militärischen
Zusammenarbeit (ZMZ) damit begonnen, in allen Landkreisen und kreisfreien Städten so genannte
Verbindungskommandos aufzubauen.

1. Trifft dies auch für die kreisfreie Stadt Eisenach zu, wenn ja wo hat das Verbindungskommando seinen Sitz?

Ja, dies trifft auch für die kreisfreie Stadt Eisenach zu. Der Sitz des Verbindungskommandos befindet sich im Amt
37.

2. Wer trägt die dadurch entstehenden Kosten?

Die entstehenden Kosten trägt der Bund.

3. Mit welchen Kompetenzen sind solche Kommandos ausgestattet?

Kompetenzen bestehen im Katastrophenfall bei der Anforderung von Bundeswehreinsatzkräften einschließlich
erforderlicher Technik. Darüber hinaus besitzen die Verbindungskommandos eine Beratungsfunktion. Ein
Unterstellungsverhältnis besteht nicht.

4. Wer ist dem Kommando gegenüber weisungsberechtigt und wer ist ihm unterstellt?

Der Oberbürgermeister und die Bundeswehr, Landeskommando Thüringen sind gegenüber dem
Verbindungskommando weisungsberechtigt.

5. Welche konkreten Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung wurden bis jetzt von der Bundeswehr getroffen und
welche sind in Planung?

Es wurden bisher keine Maßnahmen getroffen bzw. geplant.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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An den Oberbürgermeister
Herrn Matthias Doht
Markt 2
99817 Eisenach

                                                                                                           09.06.08

Anfrage zur Stadtratssitzung Juni 2008

Aufgrund der aktuellen Diskussionen zur Thematik Mindestlohn sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene
fragen wir:

Nach welchen Tarifen werden die Mitarbeiter in den städtischen Gesellschaften lt. Beteiligungsbericht bezahlt?

Christiane Winter
Fraktionsvorsitzende SPD

-

¾
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Stadtverwaltung � Postfach 1462 � 99804 Eisenach � Amt: 20  Finanzverwaltung

Gebäude: Markt 2
SPD-Stadtratsfraktion Auskunft erteilt: Herr Hoffmann
Frau Christiane Winter Telefon: (0 36 91) 670-206

Telefax: (0 36 91) 670-920

E-Mail:

kaemmerei@eisenach.de

AZ:

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum

19.06.2008
Anfrage Reg.-Nr.: 329 / 2008:
Tarifsysteme in den städtischen Beteiligungsunternehmen

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Winter,

zur Beantwortung Ihrer Anfrage wird auf die beigefügte Übersicht verwiesen.

Mit freundlichen Grüßen

Doht
Oberbürgermeister

Anlage
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Stadtverwaltung � Postfach 1462 � 99804 Eisenach � Amt: 65  Amt für Stadtentwicklung

 CDU - Fraktion Gebäude: Markt 22
 im Stadtrat der Wartburgstadt Eisenach Auskunft erteilt: Herr Kühn
 - Der Vorsitzende - Telefon: (0 36 91) 670 562

Telefax: (0 36 91) 670 956
                                           über Büro des Stadtrates E-Mail:

AZ: 65.22

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum

19.06.2008
 CDU – Anfrage – Reg- Nr. 330/ 2008
- Handhabung investiver Mittel in der Zuständigkeit  der Ortschaftsräte -

Pkt. 1
Im Haushaltsjahr 2007 wurden lt. Haushaltsplan je Ortsteil 2.500,- € für investive Mittel zur
Verfügung gestellt. Somit standen für die 9 Ortsteile 22.500,- € zur Verfügung.
Für den Haushalt 2008 wurden für die Ortsteile investive Mittel in gleicher Höhe eingestellt.

Pkt. 2
Die Mittel wurden für folgende Zwecke verwendet :

Haushaltsjahr 2007

- Stedtfeld
Von den finanziellen Mitteln wurde für die Erweiterung des Sportplatzgebäudes Material
beschafft sowie für das Gebäude des Anglervereins ein Kanalanschluss hergestellt.

- Neuenhof/ Hörschel
Die Mittel wurden zur Materialbeschaffung zur Errichtung einer Schutzhütte eingesetzt.
Zusätzlich wurden entsprechend der gefassten Beschlüsse der Ortschaftsräte von Neuenhof/
Hörschel und Wartha/ Göringen 2.500,- € aus den Mitteln des Ortsteiles Wartha/ Göringen für
diesen Materialkauf verwendet.

- Wartha/Göringen
Entsprechend des Ortschaftsratsbeschlusses wurden im Haushaltsjahr‘08   2.500,- € für den
Ortsteil Neuenhof/ Hörschel zur Verfügung gestellt.
Im Ortsteil Wartha sollen von den finanziellen Mitteln für Ortsteile der Wegebau Langer Weg
realisiert werden. Dies ist jedoch aufgrund der benötigten Mittel nur möglich, wenn in
Abstimmung mit anderen Ortsteilen eine Umschichtung der Mittel in einem Haushaltsjahr
vorgenommen wird.

- Stregda
Von den Mitteln  in Höhe von 2.500,- € wurde Sanitärmaterial eingekauft, für den späteren
Einbau von Sanitäranlagen im Verwaltungsgebäude.

- Madelungen
Von den Mitteln in Höhe von 2.500,- € wurden in der Verwaltungsaußenstelle neue Fenster
eingebaut sowie ein Rasenmäher angeschafft.

- Neukirchen
Im Ortsteil  wurde die Kirchenturmuhr instandgesetzt sowie Spielgeräte für den Außenspielplatz
angeschafft.
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- Berteroda
Ursprünglich sollten die Haushaltsmittel  für den  Eigenanteil der Stadt im Programm
Dorferneuerung eingesetzt werden. Da es zu einer Maßnahmenverschiebung gekommen ist, ist
durch den Ortschaftsrat die Verwendung der Gelder neu festzulegen.

- Hötzelsroda
Eingesetzt wurden diese Mittel für die Sanierung der Verwaltungsaußenstelle.

- Stockhausen
Die finanziellen Mittel  wurden für Materialkäufe für den Ausbau der Räumlichkeiten der
Jugendfeuerwehr benutzt sowie für die Erneuerung der  Sanitärausrüstung des
Sanitärcontainers auf dem Sportplatz.

Der Einsatz für die finanziellen Mittel in Höhe von 2.500,-€ je Ortsteil für das Jahr‘ 08 sind durch
die Ortschaftsräte noch nicht festgelegt worden.

Pkt. 3
Rücklagen dürfen in Kommunen nur in Form der Allgemeinen Rücklage oder der
Sonderrücklagen angesammelt werden. Für die Rücklagenbildung ist mit der Thüringer
Gemeindehaushaltsver-ordnung (ThürGemHV) abschließend geregelt, wie die Zuführung erfolgt
und in welchen Fällen die angesammelten Mittel zu verwenden sind.

Die Zuführung an die Allgemeine Rücklage ist mit § 22 ThürGemHV ausschließlich im Rahmen
des Haushaltsausgleiches vorzunehmen. Die bekannte Haushaltslage der Stadt lässt jedoch
eine Zuführung an die Rücklage derzeit nicht zu, da die Einnahmen des Vermögenshaushaltes
vollständig für die dortigen Zwecke verbraucht werden.

Sonderrücklagen zur Verwendung im Vermögenshaushalt dürfen grundsätzlich nicht
angesammelt werden. Sonderrücklagen sind nur für den Ausgleich von Gebührenüber- oder -
unterdeckungen in kostenrechnenden Einrichtungen des Verwaltungshaushaltes gestattet. Da
die Stadt jedoch solche Einrichtungen nicht vorhält, gibt es hier keine Sonderrücklagen.

Insofern lässt das Haushaltsrecht keinerlei Möglichkeit offen, über die Allgemeine Rücklage oder
Sonderrücklage Mittel für die benannten Zwecke "anzusparen".

Pkt. 4
Wie bisher bereits gehandhabt, muss aus dem oben Angeführten geschlussfolgert werden, dass
eine Abstimmung der Ortsteile untereinander hinsichtlich der Verwendung bzw. Ansparung der
eingestellten Haushaltsmittel unumgänglich ist. Diese Verfahrensweise sollte daher auch künftig
beibehalten werden.

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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Stadtverwaltung � Postfach 1462 � 99804 Eisenach � Amt:  Oberbürgermeister

Fraktionsvorsitzender der Gebäude: Markt 22
CDU-Stadtratsfraktion Auskunft erteilt: Herr Päsler
Herr Köckert Telefon: (0 36 91)  670 526

Telefax: (0 36 91)  670 450

E-Mail:

AZ:      

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum

16.06.2008
Anfrage CDU Fraktion Reg.-Nr. 331/08
zu Projekten des LEADER-Programms im Zuständigkeits bereich der Stadt Eisenach

Sehr geehrter Herr Köckert,

die Stadt Eisenach ist gemeinsam mit drei ortsansässigen Landwirtschaftsbetrieben Mitglied im
Verein „LEADER-Wartburgregion e. V.“ Sie ist mit dieser Kooperation dem Grundsatz des
LEADER-Gedankens der Förderung von regionalen und lokalen Partnerschaften aus
Kommunen, Wirtschafts- und Sozialpartnern gefolgt.

Diese Art der RAG-Mitgliedschaft und finanziellen Beteiligung ist derzeit noch die Ausnahme,
weshalb sie Modell für Thüringen sein könnte. Interaktionen zwischen ländlichem Raum,
landwirtschaftlichen Betrieben, Verwaltung und Aktionsgruppe werden positiv befördert.

Neu ist in der derzeitigen Förderperiode u. a., dass neben der Förderung von besonders
innovativen Projekten vor allem Dorferneuerungsmaßnahmen, Maßnahmen der
Brachflächenrevitalisierung sowie des ländliche Wegebaus vor Bewilligung durch das Amt für
Landwirtschaft und Flurneuordnung (ALF) durch die LEADER-Gruppe entschieden werden. Es
soll somit erreicht werden, dass Maßnahmen eine hohe Effizienz für den ländlichen Raum
erzielen und einer vernetzten Betrachtung unterzogen werden.

1. Gibt es bereits konkrete Projekte, die im Rahmen de s LEADER-Programms innerhalb
der Stadt Eisenach umgesetzt werden oder werden sol len?

Durch die landwirtschaftlichen Unternehmen wurden d rei konkrete Projektvorschläge
landwirt-schaftlicher Wegebau eingereicht.

2. Wenn ja, welche Projekte sind das? (hierbei bitten wir um eine ausführliche
Darstellung – Laufzeit, beteiligte Institutionen, e rwartete Effekte usw.)

Es handelt es sich um:

- touristische Erschließung eines Wanderweges in St ockhausen/Richtung „Dürrer Hof“
- gemeinsamer Wirtschafts- und Wanderweg „Fürstenwe g“ in Neukirchen
- Festausbau „Langer Weg“ in Wartha als Ortsumgehun gsstraße

Diese Wege können als Infrastrukturmaßnahmen mit 65 % der zuwendungsfähigen
Ausgaben gefördert werden, unter Beachtung bauweise nabhängiger Obergrenzen.
Die Realisierung könnte wie folgt aussehen: Projekt e wurden am 10.6.2008 dem
Vorstand der lokalen Aktionsgruppe vorgestellt.

Eine grundsätzliche Zustimmung des LAEDER-Fachbeira tes vorausgesetzt, könnten
die Anträge für 2009 durch das ALF bewilligt werden . Sind die Eigenanteile der Stadt
Eisenach gesichert, könnte danach zunächst die Plan ung beauftragt werden. Eine
Realisierung der Maßnahmen wäre ab 2009 möglich.
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Die erwarteten Effekte beziehen sich bei den beiden  erstgenannten Maßnahmen auf
den Ausbau touristischer Infrastruktur (Radfahren, Wandern).
Die letztgenannte Maßnahme dient insbesondere der V erkehrsberuhigung des
Ortsteiles Wartha von schweren landwirtschaftlichen  Maschinen.

Als weiterer Vorschlag wurde der Neubau eines Teils tückes der Radwegeverbindung
zwischen Neuenhof und Hörschel eingebracht. Hier ha ndelt es sich um den
Werratalradweg mit überregionaler Bedeutung. Derzei t müssen Radfahrer auf der
Ortsverbindungsstraße fahren, was immer wieder zu G efährdungen führt.

Da es sich bei diesem Radweg um eine wichtige natio nale Radwegverbindung handelt,
könnte hier die Förderung über LEADER-Mittel als Pr ojekt mit hoher Raumwirksamkeit
erfolgen. Die Realisierung dieses Vorhabens könnte analog zu den o.g. Anträgen
geschehen. Zusätzlich wären hier Grundstückskäufe e rforderlich.

3. Wenn nein, bitten wir um Nennung der Gründe und/ode r Ursachen.

entfällt

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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Stadtverwaltung � Postfach 1462 � 99804 Eisenach � Amt:67  Amt für Tiefbau- und Grünflächen

CDU-Stadtratsfraktion Gebäude: Heinrichstraße 11
Herr Köckert Auskunft erteilt: Herr Schumann

Telefon: (0 36 91) 79180
Telefax: (0 36 91)

E-Mail:

AZ:      

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum

18.06.2008

Anfrage zur Instandsetzungsmaßnahme Gehweg am Brunn enkeller
Reg.-Nr. 332/2008

Zu 1. Die Fläche vor dem Brunnenkeller einschl. Gehweg war mit Gehwegplatten befestigt, die lose
und gebrochen waren und dadurch teilweise eine Gefährdung darstellten. Der Stadt Eisenach
obliegt die Verkehrssicherungspflicht – aus diesem Grund musste der überwiegende Teil der
alten Platten ersetzt werden. Um eine höhere Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit zu erreichen
(Überfahrungen durch Anlieferverkehr), wurden die Platten durch Betonpflaster ersetzt.
Die Instandsetzung zur Erhaltung der Verkehrssicherheit musste unabhängig von zukünftigen
städteplanerischen Gestaltungsabsichten erfolgen, vor allem, da deren Umsetzung zeitlich nicht
genau beziffert werden kann.

Zu 2. Ja - mit Neugestaltung wird die vorhandene Befestigung aufgenommen und zurück gebaut.
Wiederverwendbares Material wird an anderer passender Stelle wieder eingebaut. 

Zu 3. Keine Kosten für „doppelte Ausführung“
Zu 4. Die Mittel für die Instandsetzung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden aus dem

Budget des optimierten Regiebetriebes bereitgestellt.
Zu 5. Die Gewährung der Verkehrssicherheit ist eine Pflichtaufgabe der Stadt. Auch im Rahmen der

vorläufigen HH – Führung muss an dieser Aufgabe gearbeitet werden. So werden auch an
anderen kaputten Gehwegen die Oberflächenbeläge durch den Bauhof gewechselt, derzeit z. B.
in der A.-Rudloff-Straße!

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister


